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Büco des Siaaisjekcetärs
beim Reidhsprotektoc
in Göhmen und Mähren.
Eing.: 17.APR. 1943
Der Reichsprotektor
in Bölen und
I 1 a - 6200
PrAgE
1943
An
a)
Hauptabteilungen und Abteilungen
b
Adjutantur des Stellv.Reichsprotektors
0
Büro des Staatssekretärs
d) Büro des Generalinspekteurs der Verwaltung
Nachrichtlich an:
a
Befehlshaber der Sicherheitspolizei
F
Befehlshaber der Ordnungsvolizei
(©
Beiuftragten des Reichskoimissars für die
Pestigung deutsclen Volkstums
h)
Oberlandrate - Inepekteure des Reichsprotektors
i)
Landespräsidenten - Reichsauftragsvervaltung
(mit Ueberdrucken für die nachgeordneten
Dienststellen der Reichsauftragsvervaltunge
1)
Parteiverbindungsstelle
L
Wehimachtbevollmächtigten bein Reichsprote.tor und
.
4
Eefehlshaber im Vehrkreis Böhmen und flähren
n1)
Befehlshaber der Waffenl-Ss in Böhnen und Këhren
1
Vertreter des Avswärtigen Amte
0
Verbindungsführer des Arbeitsgaufahrers
$\r{}$
Beauftragten für Organisationen
Teiter der Verbindungsstelle des Reichsproteltors
zu den Gewerkschaften
8r)
Beauftragten der Reichsluftfahrtverwaltung
8
Iinderbeauftragten der Zentralstelle fiir Generatoren
t)
Lrbeitsgebiet Öberste Rechungalontrolle
Betrifft:
Sachgebietsgliederung
Mlagen:
1
Der Herr Stactesekretar hat auf Grund der
eingereichten Vorschläge die anllegende Sachgebiets-
gliederung genehmigt. Sie tritt nit sofortiger Yirkung
in Kraft.
Die neuen Geschäftszeichen der Refernte und
Dezernate bitte ich einheitlich deren Bezeichnwg in der
anliegenden Sechgebietsgliederung zu entnelnen ( z.B.
Gesundieitswesea: I 2 c, Strafrechtspflege: II c,Schrift-
tume IV-2 b). Eine zusätzliche Beifügung der Anfange-
buchstaben der saehlichen Refer. tsb.Leichnung steht
frei (z.B. I 2 c Ges.). Die unmittelbar unterstellten
Refegate verwenden nur die Anfangsbuchstaben (s.3.
EtS.IA-32h/42
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Die verwandten Bezeichnungen sind fir die einzelnen

Gliederungsstufen bindend, insbesondere ist die Abteilung

IV stets als Sonderabteilung Kulturpolitik (Iv) zu bezeich-

nen.

Im Auftrage:
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gez.Reischauer
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(Anlage zum Runderlaß vom 15. 1V. 1943 - I1 d-6200.)

GLIEDERUNG

der Hauptabteilungen und Abteilungen

sowie der Sonderabteilung Kulturpolitik

(Stand 15. IV. 43)

Hauplabteilungl:Zentralverwaltung und allgemeine innere Verwaltung

AbteilumgIl:Zentral- und Personalverwallung

Referat a) Haushalt und innerer Geschäftsbetrieb

b) Reichsbeamte - Angestellte und Arbeiter

c) autonome Beamte. Angestellte und Arbeiter

unterstellt: Oberkasse und Vorprüfungsstelle

Abteilungl2:Allgemeine und Kommunalverwaltung. Gesundheits- und

Veterinärwesen

Referat a) Allgemeine innere Verwaltung und Archivwesen, Sport

b) Kommunal- und Fürsorgewesen

 Gesundheitswesen

d Veterinärwesen

AbteilungI3: Raumordnung. Städtebau. Baupolizei. Wohnungswesen. Ver

messungswesen

Referat a) Raumordnung. Städtebau. Baupolizei. Wohnungs- und Siedlungsbau, Woh-

nungswesen

b Vermessungswesen

Abteilung I 4:Staatsjugend

Referat a) Angelegenheiten der deutschen Jugend

b Angelegenheiten der tschechischen Jugend

em Hauptabteilungsleiter unmittelbar unterstellt:

Referat Reichsverteidigung

Referat Hochschulen

der Hauptabteilung I zugeordnet: Der Beauftragte für Organisationen

Verbindungsführer des Arbeitsgauführers

Abteilung HI: J u s ti z

Referat a) Verwaltungsangelegenheiten der Reichsjustiz

b) Verwaltungsangelegenheiten der autonomen Justiz

c Strafrechtspflege

d) bürgerliche Rechtspflege

Abteilung HI:Schulverwaltung

Referat a) Verwaltung und Kultus

b) Volks- und Hauptschulen

c) Höhere Schulen und Lehrerbildungsanstalten

d Berufsbildende und Landwirtschaftliche Schulen

e) Volksbildung und Wissenschaft (ohne deutsche Hochschulen)
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Sonderabteilung Kulturpolitik (IV)
Generalreferat IV 1: Propaganda
Dezernat a) Aktivpropaganda
b Wirtschaftswerbung und Fremdenverkehr
c) Verwaltungsangelegenheiten und Reichskulturkammerfragen
Generalreferat Iv 2: Volkstum und Volkskultur
Dezernat a) Kulturpolilische Volkstums- und Forschungsfragen sowie Veranstaltungen
b) Schrifttum
c Theater
d Film
e) Musik
f Bildende Kunst
Generalreferat IV 3: Presse
Dezernat a) Tagespresse (deutsche und tschechische Presse)
b Zeitschriftenpresse
. c) Auslandspresse (ausländische Korrespondenten, Einfuhr ausländischer Zei-
tungen Zensur. Kurzwellennachrichtendienst
Generalreferat IV 4: Ru n d fu nk
Dezernat a) Rundfunkorganisation und Einsatz
b Rundfunkwirtschaft und Rundfunktechnik
Der Sonderabteilung Kulturpolitik (IV) zugeordnet: Lektorat
Hauptabteilung V:Wirtschaft und Arbeit
Abteilung Vi:Wirtschaft
Referat a) Allgemeines und Wirlschaftspolitik
b) Industrie
c) Außenhandel und Devisen
d) Bergbau und Energie
e) Geldwirtschaft und Versicherungswesen
zugeordnet: Zentralstelle für öffentliche Aufträge
Abteilung V2: Arbe it
Referat a) Arbeitseinsatz
 Lohnpolitik. Zentralgewerbeinspektorat
c Sozialversicherung
d Militärversorgung
AbteilungV3:Preisbildung
Referat a) Gewerbliche Wirtschaft
 Landwirtschaft
c) Verkehrs- und Grundstücksangelegenheiten
d Preisüberwachung
AbteilungV4:Forstwirtschaft
Referat a) Forsthoheit und Jagdwesen
b) Forstverwaltung und Forstwirtschaftsbetrieb
c) Holzwirtschaft
dem Hauptabteilungsleiter unmittelbar unterstellt:
Referat Reichsbank
Referat Statistik
wnitr
Kerbindungsstelle des Reichsprotektors zu den
Gewerksaften
11210



Abteilung Vi:Ernährung und Landwirtschaft

Referat a) Verwaltung und allgemeine Fragen der Landwirtschaft

b) landwirtschaftliches Lehrwesen und allgemeine Erzeugung

c Tierzucht

d) Acker- und Pflanzenbau

e) Ernährungswirtschaft und öffentliche Bedarfsdeckung

f) Geld- und Genossenschaftswesen, Verband der Land- und Forstwirtschaft

Abteilung VI: Fina n z

Referat a) Allgemeine Finanz- und Schuldenangelegenheiten

b) Haushalt und Finanzausgleich

c) Steuern. Gebühren und Zölle

d) Besoldung und Versorgung

e) Reichsvermögensverwaltung

Hauptabteilung VIH:Verkehr und Technik

Abteilung VIII 1: Verkehr

Referat a) Eisenbahn: Personalien, Finanz- und Rechtsangelegenheiten

b) Eisenbahn: Verkehr und Tarife

c) Eisenbahn: Betrieb

d Eisenbahn: Bau

e) Eisenbahn: Betriebsmaschinen und Werkstättendienst

f) Straßenverkehr: Verwaltung. Recht und Verkehrspolitik (Leit. der Bev.

f. d. Nahverkehr)

g) Straßenverkehr: Technik u. Treibstoffe

h Schiffahrt

Abteilung VIII 2: T e chnik

(Untergliederung bleibt vorbehalten)

Der Hauptabteilung VIII zugeordnet: Der Beauftragte der Reichsluftfahrtverwaltung

Der Länderbeauftragte der Zentralstelle für Generatoren

Abteilung IX: Fernmeldewesen und Post

Referat a) Postwesen. Abwehrdienst, Personal, Organisation

b) Telegraphenbaudienst, Fernkabel. Verstärker. Rohstoffe

c) Fernmeldetechnik. Fernmeldebetrieb

d Funkwesen. Funkindustrie

e) Telegraphenbevollmächtigter. Maschinentechnik und Hochbau

f) Fernmelderecht und Haushalt

Personal und Verwaltung der Deutschen Reichspost

1300- 43-249



Der Reichsproteltor
in Böhmen ünd.mähren
114.=.6200
Trag, den 4.März 1943
An;
die Aéintantur des Stellv.Reicheprotektors
b
des Büro deg Staatssekretire
C
den deneralineverteur der Verwaltmg
a
dée latntabteilus en und Auteilungen
e
die Oberlendwtite - Inspekteurs dee Neicheprotekto:s
f
den Befehlshauer der Sicherheitspolleei
g
den Befehlshaver der Grdnrngepolised
h
 den Terbindungeführer des Arbeitsguuführers
i) den Vertreter des Auswärti en Ants
den Wehrnaehtbevollmtchtigten
1)
den Palehlshaber der iifen-sg
m) die larteiverbindungsstelle
Betriffti Lliederung der Behörde des Reicheproteltors;
hier: Leiter der Howotebteilungen und Abtei-
lungen
Auf Grund der Zweiten Verordnung über die
Gliederung der Behörde dea Neschsprotektore in Bölren
und Hahren vom 25.Rovamber 1942 (voBiRProt.S.307) in
der Paesung des Brlasses von 12.rebruar J943 (VoßlR.
Trot.S.25) ernenne sch folgende Lauptabteilungelei-
ter und Abteilungeleiter :
Hauptabtelun....
berregierhgsrat.Zsischauer
(Vettreter Ob.Reg.dat Dr.
Lendmem)
Abteslung 1 1
Cherrcgierungsrat Karechuckt
Abteilung I
2
Cberregierungsrat leischauer
Abtejlung I 3
Minieterialrat Dr.Rüseler
Abteilung I 4 :
Gebietsführer Lnoop
Abteilung II
Miniatexialrat Krieser
Abteilung IIL:
Ministerialzat Tr.Heciel
Sender-Abteilung V
ES-Sturabannfihrer Wolf
HauptabteilungV.
SS-Cberfbhrex Dr.Bertrch
(Vertreter Min.Rat D.v. Busse)
bteilung
V
1
:
Minipterialrat v.Tedeletidt
Abteilung
A
WN
Minieterialrat Dr,Vennler
Abteilung
4
Minieterialrat lr.v.Busse
Abteilung
4
Landforstneister Pflans
Ct.S.IA-32/42
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Abteilung VI _∴

SS-Hauptsturmführer Dr.Sehnidt

Abteilung VII :

Oberfinanzpräsident Dr.Groes

Hauptabteilung VIII :

Ministerialdirigent Danco

Abteilung VIII 1

Ministerialdirigent Danco

Abteilung IX 

Abteilungspräsident Dr.illler

Die Ernennung des Leiters der Abteilung

VIII 2 behalte ich mir vo1.

Lit der Führung der Geschäfte

beauftragt:

gez. Dal ue g e

SS-Oberst-Cruppenflihrer und

Generaloberst der Folizei

Beglaubigt:

A

71

Min.Registrator

eine Grgans

82/87

waitr
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Verordnungsblatt

des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren

1943

Ausgegeben in Prag, den 24. Februar

Nr. 4

Inhalt

12. 2. 1943.

Erla B über die Gliederung der Behörde des Reichsprotektors in Böhmen

e an

25

29. 12. 1942.

Bekanntmaehung über das deutsch-italienische Abkommen über die

Entschädigung für Kriegssachschäden.

26

Erlaß

über die Gliederung der Behörde des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren.

Vom 12. Februar 1943.

Zur weiteren Zusammenfassung und Vereinfachung des Aufbaues der Behörde des Reichsprotektors

in Böhmen und Mähren bestimme ich in Durchführung der vom Führer für die Vereinfachung der Ver-

waltung gegebenen Weisungen in Abänderung der Zweiten Verordnung über die Gliederung der Behörde

des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren vom 25. November 1942 (VBiRProt. S. 307):

Art. I

() Die Hauptabteilung I: Zentralverwaltung und Allgemeine innere Verwaltung wird unter Vereinigung

bestehender Abteilungen in folgende Abteilung gegliedert:

Abteilung 1: Zentralverwaltung und Personalverwaltung

Abteilung 2: Allgemeine und Kommunalverwaltung, Gesundheits- und Veterinärwesen

Abteilung 3: Raumordnung, Städtebau, Baupolizei, Wohnungswesen, Vermessung

Abteilung 4: Staatsjugend

() Die Hauptabteilung V: Wirtschaft und Arbeit wird unter Vereinigung bestehender Abteilungen

in folgende Abteilungen gegliedert:

Abteilung 1: Wirtschaft

Abteilung 2: Arbeit

Abteilung 3: Preisbildung

Abteilumg 4: Forstwirtschaft

Art. ■I

Die Abteilung IV: Kulturpolitik steht dem Staatssekretär als Sonderabteilung zur Verfügung und erhält

eine besondere Gliederung.

Art. III

Dieser Erlaß tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Pra g, den 12. Februar 1943.

Der Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

Mit der Führung der, Geschäfte beauftragt:

Daluege

-Oberst-Gruppenführer und Generaloberst der Polizei
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Bekanntmachung über das deutsch-italienische Abkommen
über die Entschädigung für Kriegssachschäden.
Vom 29. Dezember 1942.
(RGBL. II S. 7, ausgeg. am 26. 1. 1943.)
Am 26. Oktober 1942 ist in Rom von Vertretern des Deutschen Reichs und des Königreichs Italien
ein Abkommen über die Entschädigung für Kriegssachschäden nebst einem Schlußprotokoll unterzeichnet
worden. Das Abkommen tritt mit dem 1. Januar 1943 in Kraft.
Das Abkommen und zugehörige Schlußprotokoll werden nachstehend veröffentlicht.
Berlin, den 29. Dezember 1942.
7
Der Reichsminister des Auswärtigen
In Vertretung
Freiherr von Weizsäcker
C     
In Vertretung
In Vertretung
Pfundtner
Reinhardt
-
Abkommen
zwischen dem Deutschen Reich und dem Königreich Italien
über die Entschädigung für Kriegssachschäden.
t t   s t e p  e 
.geleitet, über Fragen, die sich auf den Ersatz von Kriegssachschäden ihrer beiderseitigen Staatsangehö
rigen beziehen, eine Regelung zu treffen, haben das Folgende vereinbart:
Artikel 1
Benden Teile mit mindestens 75 vom Hundert des
Jeder der vertragschließenden Teile gewährt
Kapitals beteiligt sind.
nach den Bestimmungen, die für Inländer gelten,
In Fällen, in denen die Beteiligung der deutschen
den in seinem Gebiet durch Kriegsereignisse an
und der italienischen Staatsangehörigen 75 vom
beweglichen und unbeweglichen Sachen geschä-
Hundert nicht erreicht, wird jeder der vertrag-
digten Angehörigen des anderen Teils Entschä-
schließenden Teile die Beteiligungen von Angehö-
digung.
rigen des anderen Teils behandeln wie die Beteili-
gungen der eigenen Angehörigen an juristischen
Personen oder Personenvereinigungen, die wie Aus-
Artikel 2
länder angesehen werden.
Juristische Personen und Personenvereinigunger
die ihren Sitz in dem Gebiet eines der vertragse
vnitre
aL
Benden Teile haben, gelten im Sinne dieses Ab
9
Dieses Abkommen bezieht sich nicht auf Kriegs.
mens als Angehörige dieses Teils, wenn an
saehschäiden an Schiffen, Luftfahrzeugen und den
Angehörige des einen oder beider vertragsch
an Bord befindlichen Gegenständen.
11209
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Artikel 4
Artikel 5
Die zur Entscheidung über Kriegssachschäden
Dieses Abkommen erstreckt sich:
berufenen Behörden des einen Vertragsteils können
für das Deutsche Reich
die zuständigen Behörden des anderen Vertragsteils
um Amts- und Rechtshilfe ersuchen. Diese Hilfe ist
auf das Generalgouvernement, Elsaß, Loth-
im Rahmen der Zuständigkeit der ersuchten Be-
ringen und Luxemburg sowie die befreiten
hörde zu gewähren.
Gebiete der Untersteiermark, Kärntens und
Krains;
Die Ersuchen werden auf konsularischem Wege
geleitet:,
für das Königreich Italien
auf die Besitzung der Italienischen Inseln im
im Deutschen Reich
Ägäischen Meer und die Gebiete von Ita-
an das Reichsverwaltungsgericht (Reichs.
lienisch-Afrika.
kriegsschädenamt);
in Italien
Artikel 6
an das Ministero delle Finanze (Ufficio danni
di guerra).
Dieses Abkommen tritt mit dem 1. Januar 1943
in Kraft.
Für die Erledigung von Amts- und Rechtshilfe-
Es findet Anwendung auf alle Schadensfälle des
ersuchen werden dem anderen Staat keinerlei Ge-
gegenwärtigen Krieges, die bereits eingetreten sind
bühren oder Auslagen erstattet.
oder künftig eintreten werden.
,
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten ordnungsmäßig Bevollmäichtigten das vorliegende Ab-
kommen gezeichnet.
Gefertigt in doppelter Urschrift in deutscher und italienischer Sprache am 26. Oktober 1942 in Rom.
Für die Deutsche Regierung
Für die Italienische Regierung
Dr. Albrecht
Tomaso Perassi
Ehrensberger
Giuseppe Stracca
Dr. Sehwandt
Giuseppe Del Vecchio
-
Schlußprotokoll.
Im Begriff, zur Unterzeichnung des deutsch-italienisehen Abkommens über die Entschädigung für
Kriegssachschäden zu sehreiten, haben die unterzeichneten Bevollmächtigten die folgende Erklärung
abgegeben:
Soweit die Gewährung einer Entschädigung in das Ermessen der Behörden gestellt ist. werden
dentsche und italienische Staatsangehörige gleich behandelt.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten dieses Schlußprotokoll gezeichnet, das
einen wesentlichen Bestandteil des heute gezeichneten Abkommens zwischen dem Deutschen Reich und
dem Königreieh Italien über die Entschädigung für Kriegssachschäden bilden soll.
Gefertigt in doppelter Urschrift in deutscher und italienischer Sprache am 26. Oktober 1942 in Rom.
Dr. Albrecht
Tomaso Perassi
Ehrensberger
Giuseppe Stracca
Dr. Schwandt
Giuseppe Del Vecchio
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pa dare d ceeea a d dale c d
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auf das fernschreiben vom 16- febraar 1943

nr 2641-

sofort auf den tisch.' noch heute.'

lieber parteigenosse frank.'

fuer die uebermittlung des erlassentwurfs danke ich ihnen

und erklaeren meine zustimmung wobei ich allerdings voraussetze,

dass die abteilung kulturpolitik zukuenftig auch nicht mehr

als abteilung roem 4, sondern ausschliesslich als sonder-

abteilung bezeichnet wird.

heil hitler.

ihr

i.a. gez. gutterer

bi qui prag nr. 78 erh.xx
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St.S. I A - 32 e/42.

Prag, den 23. Februar 1943.

8=

1943

1.) Kanzlei setze auf besonderen Bogen :

24

Herrn Reischauer

durch die Hand von Herrn General Reinefarth.

Den angeschlossenen Vorgang übersende ich mit der Bitte,

die erforderlichen Änderungen vorzunehmen und alsdann eine

neue Ausfertigung auf dem Dienstwege i-Oberst-Gruppenfüh-

rer Daluege zur unterschriftlichen Vollziehung vorzulegen.
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Der Generalinspekteur der Verwaltung

Prag, den 21. Januar 1943

Herrn

Staatssekretär.

4-Gruppenführer F r a n k .

Betrifft: Gliederungsverordnung.

In dem Erlass des Reichsministers und Chefs der

Reichskanzlei vom/7. Januar l943 über den Einsatz von Männern

und Frauen für Aufgaben der Reichsverteidigung - Rk. 655 C -

ist zu IV bestimmt, dass die Obersten Reichsbehörden Mass-

nahmen, die nach dem geltenden Recht im Gesetzes- oder Ver-

ordnungswege zu treffen wären, durch Verwaltungsanordnungen

verfügen können. Darnach könnten wir die Aenderung der Glie-

derungsverordnung, zumal sie nach aussen hin als Vereinfachung

in Erscheinung tritt, im Erlasswege vornehmen und brauchen

keine im Verordnungsblatt zu veröffentlichende Verordnung.

Mnnfarsty

W-Brigadeführer

und Generalmajor der Polizei.

0

T

1

ti brgang

1271.7.43.
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Hauptabteilung-I
Prag, den 10Dezember 1942
M
-Leitebsdhnitt Deag
Rad
28239
1.6.DEZ. 1942
V_o_1_1a8_0
ta
4
Ahtenzeidens
o m A.
an den
16 nEZ 42
Herrn Staatssekretär
 8029/4
Anliegend wird weisungsgemäß eine Zusammenstellung der
Besprechungspunkte für die Hauptabteilungs- und Abteilungs-
leiterbesprechung vorgelegt. Als Termin habe ich Donnerstag,
den 17. Dezember 1942, 16 Uhr, vorgesehen. Ich bitte um
Genehmigung, um fernmündlich die Einladungen veranlassen zu
können.
Weiterhin ist eine Liste der Vorgesehenen Teilnehmer
beigefügt, die mit Generalmajor Reinefarth abbesprochen wurde.
L
Sachlich notwendig sind unter ihnen ver allem die Hauptabtei-
lungsleiter, sämtliche Abteilungsleiter und die Präsidialchefs.
Die Einladüng der Gruppenleiter, die nicht Abteilungsleiter
C.  mit
geworden sind, ist vorgesehen, da die Besprechung den Über-
gang von der alten zur neuen Organisationsform darstellen
soll. Die Größe des Personenkreises (rund 50 Leute) gibt die
Möglichkeit, einmal grundlegend zu den Fragen der Zusammen-
arbeit und den allgemeinen organisatorischen Problemen,auch
gegenüber den autonomen Ministerien, Stellung zu nehmen. In
Cobe
diesem Rahmen soll die Bespreehung einmalig sein. Die künftigen
regelmäßigen Arbeitsbesprechungen werden nur die Hauptabtei-
tio Ledon
lungsleiter und die selbständigen Abteilungsleiter umfassen,
d
da sonst ein Arbeitserfolg nicht erzielt werden kann.
Cce gonp a ingoio ag l
Winhes
Vice Jot seraccate dnee
4S4
St.S.I-320/42
2rae
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Büea das Starsietärs

LoRed pnrac

in B:7

n.

Eir 15. JAN. 1943

Verschlossen an

-Obersturmbannführer Dr. G i e s

nach Kenntnisnahme zurück.

1.A. di Lanha

44-Hauptsturmführer.

14.I.43.

L06. ao it. s. go4s dei der

bdege chover.

Wiederwocgelegt am 20.2.43

1619.42

grsty

11204
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Hauptabteilung I

Prag, den 9. Dezember 1942

Besprechungspunkte

für die etwa Mitte Dezember vorgesehene

Hauptabteilungs- und Abteilungsleiterbesprechung

1.) Zweite Gliederungsverordnung vom 25. November 1942:

Entstehungsgeschichte und Grundgedanke

2.) Sachgebietseinteilung der Hauptabteilungen und Abteilungen

3.) Abgrenzung der Aufgaben der Behörde des Reichsprotektors und

der Reichsauftragsverwaltung gegenüber der autonomen Ver-

waltungy 

4.) Zweckmäßigste Gestaltung der Arbeit zwischen der Behörde

des Reichsprotektors und den Obersten Protektoratsbehörden,

insbesondere bei der Personalsachbearbeitung und der Gesetz-

gebung

5.) Stellung der General- und Grundsatzreferenten

6.) Fragen des Schriftverkehrs und der Verteiler

7.) Kriegswichtigkeit der Aufgaben

(8.) Anregungen aus dem Teilnehmerkreis

9.) Schluß: Notwendigkeit engster Zusammenarbeit, gegenseitiger

Unterrichtung und regelmäßiger Aussprache

Als Teilnehmerkreis vorgesehen:

Sämtliche Hauptabteilungs- und Abteilungsleiter, auch die

unselbständigen, BdS, BdO und die Präsidialchefs.



f
2
1
T e i ln e h m e r li st e
Hauptabteilungsleiter
unselbständige
und selbständige
Präsidialchefs
Abteilungsleiter
Abteilungsleiter
HA.I
ORR.Reischauer
-
I
1 ORR. Karschuck
I
2
ORR. Landmann
T
3
a MR.Plato
T
3
b MR.Eccard
I
4
MR. Rößler
T
5 Hpftbannf.Zoglmann
I 6 Kurator Ehrlicher
A.II
Min.Rat Krieser
-
A.III
Min.Rat Heckel
-
A.IV
Stuf. Wolf
-
OSR. Kraus
A.V
Oberführer Bertsch
-
OSR. Schmidt
V 1 MR.von Wedelstädt
V 2 MR.Dr. Dennler
V 3 MR.Dr.von Busse
RR. Dr. Huth
V 4 Reichsbankdirektor
Müller
V 5 Landforstmeister
Pflanz
A.VI
Hpt.Stuf.Schmidt
ORR.Dr.Staehly
A.VII
O.-Finanzpräsident
---
ORR.SchmeiBer
Dr. Groß
HA.VIII Min.Dirig.Danco
-
Sektionschef Gerl
VIII 1 -
VIII 2 -
A.IX
Abteilungspräsident
O.Postrat Dr.
Miller
Schauer
Dazu:
Oberste Rechnungs-
kontrollbehörde
Min.Rat Hawranek
Dazu die ehemaligen Gruppenleiter, die nicht Abteilungsleiter geworden
sind :
Min.Rat Fischer
r
Min.Rat Bollacher
O.Reg.Baurat Hirche
O.Reg.Baurat Saupe
ORR. Kapuste
ORR. Danzmann
ORR. Zankl
RR. Wolfram von Wolmar
Intendant Türmer
Ferner: 4-Obersturmbannführer Fischer mit Präs.Ghef OLR. Dr. Möller
Bdo Generalleutnant Riege mit Min.Rat von Putkammer
BdS Standartenführer Weinmann mit ORR. Dr. Maurer
die sieben Oberlandräte-Inspekteure



4-Oberführer Dr. Bertsch

Prag, den 18. November 1942.

Herrn

S t a a t s s e k r e t ä r .

Anbei lege ich die gewünschten Entwirfe vor.

bree.

Ich darf anregen, dem Generalmajor Hernekamp die beiliegende

Reinschrift bei seinem heutigen Empfang persönlich auszuhändi-

dipe!

gen.

C

Im Zusammenhang mit den durch die Angelegenheit

Hernekamp eingetretenen Weiterungen, die nunmehr zunächst be-

reinigt sind, empfehle ich dringend, den Entwurf der neuen Glie-

derungsverordnung baldigst zu verabschieden. Erst mit dem Erlass

der Verordnung erscheint mir die Stabilität der Behörde des

Reichsprotektors nachhaltig gewährleistet.

0

o

ci.. drae

2*.4/:/

Ii4-32/42
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Der Reichsprotektor

Prag den

Oktober 1942

M.d.F.d.G.b.

Nr.

I..

An

Herrn Staatssekretär SS-Gruppenführer

Dr. Stuckart

im Reichsministerium des Innern

in

Berlin NW7

Unter den Linden 72.

Konzeptpapier

Betrifft: Gliederung der Behörde

des Reichsprotektors.

Bezug:

Schreiben des Reichsministers

nz

Innern vom 2. Oktober 1942

I BM 438/42

2000

Dé die von Ihnen vorgeschlagene Verordnung des .

Reichsminfsters des Innern ausreichen wird, um die gewünsch-

te Klaretellung zu erzielen, halte auch ich es nicht für

erforderlich, den Führer mit der Angelegenheit zu befassen.

Dem tir übermittelten Verordnungsentwurf stimme ich zu und

wäre dankbar, wenn Sie die Herausgabe der Verordnung nach

Möglichkeit beschleunigen würden.

Den Herrn Reichsminister und Chef der Reichskanz-

lei habe ich durch Abschrift dieses Schreibens verständigt.

Heil Hitler!

Ihr

II.)

tonzeptpapi

TA-32/421
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II.)

An

den Herrn Reichsminister und Chef der

Reichskanzlei Dr. L a m m e r s

in

Berlin W8

Voßstraße 6.

Betrifft: Gliederung der Behörde

des Reichsprotektors.

Auf die Schreiben vom 24. August 1942

- Rk. 11470 A - und vom 13. September

1942 - Rk. 12657 A -9

sowie im Anschluß an mein Schreiben

vom 24. September 1942 - I A-32a/42-.

- 1 Anlage - (Abschrift von Ziff. I).

Sehr verehrter Herr Reichsminister!

Der Reichsminister des Innern hat mir Abschrift

seines an Sie gerichteten Schreibens vom 2. Oktober 1942

I BM 438/42

- übermittelt. Aus Gründen der Vereinfachung

2001

und Beschleunigung habe ich seinem Vorschlag, die Angele-

genheit durch eine Verordnung des Reichsministers des In-

nern zu bereinigen, zugestimmt. Abschrift meines Schreibens

an Herrn Staatssekretär Dr. Stuckart füge ich mit der Bitte

um Kenntnisnahme bei.

Heil Hitler!

Ihr sehr ergebener

A

…. irgae 11203

0044/05

Mr.8
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Cerecrrrcr

Fa

tet

19.OKT.42 Jiof.

Anl.

Rpr.3532 Bearb. $1.S.

Der Reichsminister und Chef

Berlin W 8, den 12. Oktober 1942

Voßstraße 6

der Reichskanzlei

z. Zt. Feldquartier

Postsendungen sind ausnahmslos an

Rk. 13854 A

die Anschrift in Berlin zu richten

An

den Stellvertreter des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren

Herrn H-Oberstgruppenführer und Generaloberst der Polizei

Daluege

000

Prag

Betrifft: Gliederung der Behörde des Reichsprotektors.

Sehr verehrter Herr Generaloberst!

Der Herr Reichsminister des Innern hat Ihnen Abschrift seines

an mich gerichteten Schnellbriefes vom 2. Oktober 1942 zugehen

lassen. Ich darf Sie bitten, mir baldmöglichst Ihre Stellungnahme

zu dem darin gemachten Vorschlage mitzuteilen.

Ich möchte glauben, daß der Vorschlag für Sie annehmbar ist,

und würde es begrüßen, wenn ich auf diese Weise der Notwendigkeit

überhoben würde, den ohnehin im Übermaß belasteten Führer mit die-

ser Frage noch persönlich zu befassen.

Heil Hitler!

Ihr sehr ergebener

CO

o

C 0720
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Der Reichsminister des Jnnern
Berlin, den
2. Oktober 1942
I BM 438/42
NW 7, Unter den Linden 72
Fernfprecher: Ørtsanruf 12 00 34
2001
Fernanruf 120037
Fernfchreiber: Drtsverkehr 517
Fernverkehr K 1 517
Es wird gebeten, dieses Geschästszeichen und den
Deahtanschrift: Reichsinnenminifter.
Gegenftand bei weiteren Schreiben angugeben.
Vmy /m
EINGEGANGEN
Schnelbrief40KT1 942V. 011450
$V\
DenReichsprotekter
UaNDUNUOU
An den
Is lilhe srub
Herrn Reichsminister und Chef
der Reichskanzlei.
fn,  
a u l wil infu
LOSDL
Betrifft: Gliederung der Behörde des
l
socdpampret
Reichsprotektors.
Unter Bezugnahme auf mein Schreiben vom 9. September 1942
rlhhans I BM 409/42-2001-, das Ihnen abschriftlich zuging, teilte
mir der Reichsprotektor mit, daß er es unbeschadet unseres
gegenseitigen Einverständnisses über den künftigen Wegfall des
Einvernehmens mit mir bei der Gliederung seiner Behörde für
wünschenswert halte, daß diese gesetzlich verankerte Bindung
auch formell für gegenstandslos erklärt werde und daß er des-
halb Sie gebeten habe, den dortigen, mit Schreiben vom 24.
August 1942 - Rk.11470 A - übermittelten Erlaßentwurf dem Füh-
rer zur Vollziehung vorzulegen.
Angesichts der geringen allgemeinen Bedeutung der Ange-
legenheit, die im Hinblick auf das Einverständnis zwischen mir
und dem Reichsprotektor als den beiden an der Prage ausschließ-
lich interessierten Instanzen jeder grundsätzlichen Seite ent-
behrt, halte ich die Herausgabe eines Führererlasses oder auch
einer Ministerratsverordnung nicht für notwendig.
Ich lege in der Anlage den Entwurf einer Verordnung bei,
die m.l. die Erreichung des erstrebten Zweckes auf dem ein-
An den
fachsten
Herrn Reichsprotektor in
Böhmen und Mähren
in Prag
C/0044
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iiinalhlo2esz

fachsten Wege sicherstellt und wäre für Ihre Zustimmung zu dem

Entwurf dankbar. Dem Vorsitzenden des Ministerrats für die

Reichsverteidigung und dem Reichsprotektor in Böhmen und Mäh-

ren habe ich Abschrift dieses Schreibens ebenfalls mit der Bit-

ECOMIAVSA OTTR20

A

PISUCA

Abschrift mit der Bitte um Kenntnisnahme und Zustimmung

zu beiliegendem Verordnungsentwurf.

In Vertretung

gez. Dr. Stuckart

Beglaubigt

Kord lus

Bansitl

Fangletangeftellter

P

11103
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Entwurf

Verordnwg

über die innere Gliederung der Behörde des Reichsprotektors

in Böhmen und Mähren

Vom 1942.

Auf Grund des Artikels 13 des Erlasses des Führers und Reichs-

  d de r  wd e do 

(Reichsgesetzbl.I S.485) wird im Einvernehmen mit dem Reichsprotek-

tor in Böhmen und Nähren verordnet:

Die Bindung des Reichsprotektors an das Einvernehmen mit mir

bei der inneren Gliederung seiner Behörde entfällt. Entgegenstehen-

de Bestimmungen sind gegenstandslos.

Berlin, den .................1942

Der Reichsminister des Innern



Prag, den 26. September 1942.

Jreecrerrooo

opeoere

/

26.SEP. 42 Jof.

Anl.

--

3414

1.) Entwurf !

Obgf  8242 Or

Herrn Reischauer.

Hiermit beauftrage ich Sie, im-emeeten Einvernehmen mit

Herrn General Reinefarth und Herrn Ministerialrat Krieser

den Entwurf einer 2. Verordnung über die Gliederung der

Behörde des Reichsprotektors auszuarbeiten und vorzule-

gen. Der Entwurf hat u.a. davon auszugehen, daß in der

Behörde so viele selbständige Abteilungen geschaffen wer-

den, wie autonome Ministerien vorhanden sind.

2.) Wv. am 28.10.1942 bei Staatssekretär Frank.

Hham

Dlu5.iX

Y2i.

0
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Der Reichsprotektor
Prag IV. den
September 1942
in Böhmen uad Mähren
M.d.F.a.G.b.
Forosprochanschlüsso: Pr0g 6014, 31045, 0005t, 64450
Nr.
IA-32 9/42
Es wird geboten, diesos Guschaltszeichon und don
Gegenstand bol woitoron Schrutben anzugobon.
Eonton dor Gberkassa:
Postsparkassonkonto Nr. ga.50o und Girokonto bet
der Nationalbanh lür Böhmon und Mähren in Pragy.
8
(*I
An
Herrn Staatssekretär /-Gruppenfthrer
24. IX. 1942
Dr. S tuc ka r t
im Reichsministerium des Innern
in
Berlin NW7
Unter den linden 72.
Betrifft: Gliederung der Behörde
des Reichsprotektors.
Lieber Stuckart!
Dem Schreiben des Reicheministers des Innern vom
I BM 409/42
9. Septomber d.J. 
-entnehme ich, daß auch
2001
Sie meinen Wunsch, die Gliederung meiner Behörde nach eige-
nem Ermessen und oine Bindung an das Einvernehmen des
Reichsministers des Innern zu bestimmen, als berechtigt an-
erkennen. Da jedoch jene Bindung in § 4 Satz 3 der AufbauVo
vom 1. September 1939 (RGBl. I 5. 1681) gesetzlich verankert
ist, halte ich es sur klaren Festatellung meiner Befugnisse
für geboten, diese überholte Bestimmung auch förmlich zu
beseitigen. Ich habe deshalb den Eerrn Reichsminister und
Chef der Reichskanzlei gebeten, den von ihm übermittelten
Erlaßentnurf dem Führer zur Voldziehung vorzulegen. Selbst-
veratindlich werde ich Sig weiterhin von allen grundaltz-
lich bedeutsamen Haßnahmen in Bezug auf die Gliederung meiner
Sstm a
P
Von den im vorgenannten Schreiben des Reichsmini-
sters des Innern enthaltenen Ausfihrungen zum Gliederungs-
plan meiner Behörde habe ich Kenntnis ganommen.
Heil Hitlen!
Ihr
+
II.)
B. M. 117
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Ja-32a/42

1942

An

den Herrn Reichsminister und Chef der

Reichakanzlei Dr. L a m m e r s

in

BerlinW8

Voßstraße 6.

Betrifft: Gliederung der Behörde

des Reichsprotektors.

Auf die Schreiben vom 24. August 1942

- Rk. 11470 A - und vom 13. Septamber

1942 - Rk. 12657 A -,

- 1 Anlage -

Sehr verehrter Herr Reichsminieter!

Aue den in meinem abschriftlich beige-

fügen Schreiben an Herm Staatssekretär

Dr. Stuckart dargelegten Gründen bitte ich, den

von Ihnen übermittelten und der Sachlage in vol-

lem Umfange entsprechenden Erlaßentwurf dem Fith-

Heil Hitler!

Ihr sehr ergebener

V

2he. an si t0.foos ho We

belagchv

0fa 

M5/

0/01
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Der Reichsprolehtor

Bühmen und Mäbren.

Prag,

den

September 1942

M.d.M.d.G.b.

I.)

An

Herrn Staatssekretär //-Gruppenführer

Dr. Stuckart

im Reichsministerium des Innern

in

DorlinN7

Unter den Linden 72.

Betrifft: Gliederung der Behörde

des Reichsprotektors.

Lieber Stuckart!

Dem Schreiben des Reichaministers des Innern vom

2001

Sie meinen Vunach, die Gliederung meiner Behörde nach eige-

nem Ermessen und ohne Bindung an das Einvernehmen des

Reicheministere des Innern zu bestimmen, als berechtigt an-

erkennen. Da jedoch jene Bindung in § 4 Sats 3 der AufbauVO

vom 1. September 1939 (RGBl. I S. 1681) gesetzlich verankert

ist, halte ich es zur klaren Feststellung meiner Befugnisse

für geboten, diese überholte Bestimmung auch förmlich zu

beseitigen. Ich habe deahalb den Herrn Reichsminister und

Chef der Reichskanzlei gebeten, den von ihn übermittelten

Erlaßentvurf dem Führer zur Vollziehung vorzulegen. Selbst-

verständlich werde ich Sie weiterhin von allen grundsitz-

lich bedeutsahen Maßnahmen in Bezug auf die Gliederung meiner

Behörde veratändigen.

Von den im vorgenannten Sehreiben des Reichsmini-

sters des Innern enthaltenen Ausführungen zum Gliederungs-

plan meiner lahörde habe ich Kenntnis genommen.

Heil Hitler!

Ihr

cettt

II.)



R.IM.

26-1

Tosfantet

Bris au thhant
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II.)

An

den Herrn Reichsminister und Chef der

Reichskanzlei Dr. L a m m e r s

in

BerlinW8

Voßstraße 6.

Betrifft: Gliederung der Behörde

des Reichsprotektors.

Auf die Schreiben vom 24. August 1942

- Rk, 11470 A - und vom 13. September

1942 - Rk. 12657 A -.

- 1 Anlage -

Luttt

Sehr verehrter Herr Reichsminister!

Aus den in meinem abschriftlich beige-

fügen Schreiben an Herrn Steatssekretär

Dr. Stuckart dargelegten Gründen bitte ich, den

von Ihnen übermittelten und der Sachlage in vol-

lem Umfange entsprechenden Erlaßentwurf den Füh-

rer zur Vollziehung vorzulegen.

Heil Hitler!

Ihr sehr ergebener

a.e.e

 lor7

Ke
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Der Reichsminister und Chef

Berlin 20.8, den 13. September 1942

Voßstraße 6

der Reichskanzlei

M. Vitles tus

Rk. 12657 A

An

yur hiüolple

den Stellvertreter des Reichsprotektors

in Böhmen und Mähren

$y

Herrn i-Oberst-Gruppenführer und Generaloberst

der Polizei D a l u e g e

in Prag

Betrifft: Innere Gliederung der Behörde des

Reichsprotektors in Böhmen und Mähren.

Sehr verehrter Herr Generaloberst !

Der Reichsminister des Innern hat mir Abschrift seines an

Sie gerichteten Schreibens vom 9. September 1942 - IBM 409/

42 - zugehen lassen mit dem Hinzufügen, daß es

2001

danach eines Führererlasses des vorgeschlagenen Inhalts

nicht mehr bedürfe.

Ich wäre Ihnen für eine möglichst baldige Stellung-

nahme hierzu verbunden.

Heil Hitler!

Ihr sehr ergebener

Om



Der Reichsprotektor
Der Reichsminister des Jnnern
B u
Berlin, den
NW 7, Unter den Linden
724. SEP. 42 &
I BM 409/42
Fernsprechet: Drtsahruf 12 0034
Fernahruf 120037
2001
Fernfchreiber: Drtsueekett 517
Fernprkehr Kh517
Es wird gebeten, dieses Geschästszeichen und dent
C
Gegenstand bei weiteren Schreiben angugeben.
EINGEGANGEN
84mmp aln aul hertl
11.SEP1942V, 010420
x
prag
SchnellbrieperRicheprotak.or
Bgin
enund Mnen
An den
Mt. Miw tu
Herrn Reichsprotektor in Böhmen und Mähren
11
in
Rr_a.g
fi tucl pre
Betrifft: Gliederung der Behörde des Reichsprotektors.
2121
Zum Sehreiben des Reichsministers und Chefs der Reiehskanzlei
vom 24.8.1942 - Rk.11470 A und zum dortigen Schreiben vom 4.8.42
- Nr.M.d.R.d.G.b.3040/42 - und vom 11.8.42 - Rpv.2174/42 -
Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei hat mir Ihr
Schreiben vom 4.8.1942, in welehem Sie den Wunsch Eußern, die
Gliederung Ihrer Behörde künftig ohne das in der Aufbauverord-
nung vom 1.9.39 (RGßl.I S.168l) verankerte Einvernehmen mit mir
bestimmen zu können, zur Stellungnahme übersandt.
Ich darf dazu bemerken, daß diese Bindung an das Binver-
nehmen mit mir seinerzeit auf ausdrücklichen Wunsch des Reichs-
protektors als Schutz gegen die den Einheitagedanken Ihrer Behör
de störenden Ressorteinflüsse aufgenommen wurde und daß ich mei-
nerseits keinen Anlaß sehe, auf der Sinhaltung des Einvernehmens
mit mir gegen Ihren nunmehrigen Wunsch zu bestehen. Angesichts
der Einigkeit über diesen Punkt bedarf es einer besonderen Füh-
rerentscheidung nicht mehr glch setze allerdings dabei voraus,
daß das Einvernehmen mit mir als Zentralstelle für das Protekto-
rat Böhmen int Baren in allen grundsätzlichen Maßnahmen insbe-
sondere guch sin aflen wichtigen Maßnahmen, die mit der Verwal-
tungsreform zusammenhängen gemäß vo. zum Pührererlaß über das
Frotektorat Böhmen und Mähren vom 22.3.39 (RGBl.1 3.549) und ge-
mäß Pührererlaß über die Verwaltung im Frotektorat Böhmen und
Mähren vom 7.5.42 (RGßl.1 Stz29) herbeigeführt wird. Abschrift
der Urkunde über die Bestellung von Staatssekretär Dr.Stuckart
zum Leiter der Zentralstelle ftr das Protektorat liegt an.
Im
C/0044
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Im übrigèn stelle ich auch meine Bedenken gegen Ihren mit.Schnell-

brief vom 25.6.42 -2.Verw.1 (ergünzt durch Pernschreiben Nr.132l v.

2.7.42) dargelegten Gliederungsplan Ihrer Behörde im Hinblick auf

die Ausführüngen in Ihrem Schreiben vom ll.8.42 zurück. Sie lagen ja

vorrailem irder Richtung, daß - zumindest während der Abwesenheit

“LA

des

eing

Xbei der beabsichtigten g Abteilungen sieherstellt. Auf Grund Ihres

Vermehrung der Abteilungen (angeregt etwa durch das Vorbild der Ab-

teilung Post) eintritt, und zum anderen, daß die Arbeit der Abteilun-

gen im Grundsätzlichen und hinsichtlich der gesamtpolitiechen Linie

 ss da  

ander abgestimmt wird. Die Hereinnahme der Oberlandräte in den Füh-

rungsstab - ihre Teilnahme an den regelmäßigen Besprechungen des üh-

rungsstabs wurde auch von Generalmajor Reinefarth anläßlich der grund-

sätzlichen Aussprache vor wenigen Tagen für zweckmäßig gehalten - hal-

te ich für eine richtige und konsequente Folgerung aus ihrer neuen

Aufgabenstellung. Angesichts der derzeitigen Abwesenheit des Unter-

staatssekretärs wird gerade die Arbeit des Generalinspekteurs der Ver-

waltung und der Oberlandräte (Inspekteure) bei einer ständigen, engen

und vertrauensvollen Zusammenärbeit mit den Abteilungsleitern inner-

halb des Führungsstabes wesentlieh dazubeitragen, daß die Befürchtun-

gen, es könnte sich eine von der zentralen Führung durch den Reichs-

protektor allzu unabhängige "Ressortpolitik" der autonomen Ministerien

mit ihren deutsehen Leitern entwickeln, nieht Wirklichkeit werden.

Der Reichsminiater und Chef der Reichskanzlei und der Vorsit n-

de des Ministerrats für die Reichsverteidigung haben Abschrift dieses

Schreibens erhalten.

gez.Dr.Frick

Aernig

11189

waitre
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Abschrift zu I BM 409/42

2001

Auf Vorsehlag des Reichsministers des Innern bestelle ich

den Staatssekretär Dr. S t u c k a r t zum Leiter der Zen-

tralstelle zur Durchführung meines Erlasses über das Protek-

torat Böhmen und Mähren im Reichsministerium des Innern.

Berlin, den 20. März 1939

D

Der Führer und Reichskanzler

(gez.)Adolf Hitler

(Dienstsiegel)

( gez.) Frick.
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Der Reichsprotektor

Prag, den 24. August 1942

in Böhmen und Mähren

An

Herrn Oberregierungsrat

Reischauer

-Innenministerium-

Prag VII

Betrifft: Gliederung der Abteilung I

Ich beauftrage Sie mit sofortiger Wirkung in Vertre=

tung der abwesenden Abteilungsleiter Ministerialdirigent Dr.

F u c h s und Ministerialdirigent L i e b e n o w mit der

Leitung der Zentralverwaltung sowie Abteilung I meiner Behörde.

Zur Vereinfachung der Verwaltung beauftrage ich Sie,

mir innerhalb kürzester Frist Vorschläge für eine Aufhebung der

gesonderten Abteilung Zentralverwaltung und deren Eingliederung

in die Abteilung I zu machen.

Im Rahmen der Umgliederung wird eine besondere Gruppe

_Personal-Angelegenheiten und Haushaltsangelegenheiten- zu schaf=

fen sein, die übrigen Geschäftsgebiete der bisherigen Zentralver=

waltung sind den Gruppen bezw. den Abteilungen zuzuteilen,denen

sie sachlich zugehören.

Zugleich sind seehliehe Vorschläge über eine sach=

liche und personelle Neugliederung der Abteilung I unter Berück=

sichtigung einer engen Verbindung der Abteilungen mit der Steue=

rung der entsprechenden Sachgebiete des autonomen Innenmini=

steriums zu machen.

Ziel der Umorganisation ist die Herstellung einer

möglichsten Vereinfachung des Geschäftsganges. Dabei ist auch

bei enger Verbindung zwischen Ihrer Abteilung und dem autonomen

Ministerium die letzte Entscheidung des Reichsprotektors in je=

dem Fall sicherzustellen.

1-32/42
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Der Reichsprotektor

Prag, den 24. Aug. 1942

in Böhmen und Mähren

An den

stellvertr. Leiter der Abteilung I

Oberregierungsrat Reischauer

Prag IV

Czerninpalais

Betrifft: Vereinfachung des Geschäftsgangs zwischen

Reichsprotektorbehörde und autonome Ministerien.

Ich bitte,möglichst umgehend,ausgearbeitete Vor=

schläge über eine einfache und zweckmässige Gestaltung des

Briefverkehrs zwischen der Protektor-Behörde und den autono=

men Ministerien vorzulegen, die der in letzter Zeit vorgenom=

menen stärkeren personellen Verflechtung beider gerecht wird.

12

t erkedid6

 c.d

E7
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Abschrift!
Erlaß
Zur weiteren Zusammenfassung und Vereinfachung des Aufbaues
der Behörde des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren bestimme
ich auf Grund des Erlasses des Führers über den umfassenden Ein-
satz von Männern und Frauen für Aufgaben der Reichsverteidigung
vom 13.l.l943 in Ab nderung der Zweiten Verordnung über die Glie-
derung der Behörde des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren vom
25.November 1942 (VBlRProt.S.307):
Art.I.
(1) Die Hauptabteilung I: Zentralverwaltung und Allgemeine inne-
re Verwaltung wird unter Vereinigung bestehender Abteilungen in
folgende Abteilungen gegliedert :
Abteilung l: Zentralverwaltung und Personalverwaltung
Abteilung 2: Allgemeine und Kommunalverwaltung, Gesund-
heits- und Veterinärwesen
Abteilung 3:
Raumordnung, Städtebau, Baupolizei, Wohnungswe-
sen, Vermessung
Abteilung 4: Staatsjugend
(2) Die Hauptabteilung V: Wirtschaft und Arbeit wird unter Ver-
einigung bestehender Abteilungen in folgende Abteilungen geglie-
dert:
Abteilung
1:
Wirtschaft
Abteilung
2:
Arbeit
Abteilung
3:
Preisbildung
Abteilung
4:
Forstwirtschaft
97
Art.II
Die Abteilung IV : Kulturpolitik steht dem Staatssekretär als
Sonderabteilung zur Verfügung und erhält eine besondere Gliede-
rung.
Art.III
Dieser Erlaß tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.
Prag, den
Pebruar 1943.
Der Reichsprotektor in Böhmen und Mähren
Mit der Führung der Geschäfte beauftragt:
T7-92/4b
-Oberst-Gruppenführer und Generaloberst_der olizei
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Der Reichsminifter und Chef

Berlin 28.8, sen 24. August 1942

Boßsfraße 6

der Reichskanzlei

th atn. frub

z. Zt. Feldquartier

Rk. 11470 A

Postsendungen sind ausnahmslos an

die Anschrift in Berlin zu richten

Adana

An

ly 3ix$

den Stellvertreter des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren

Herrn 4-Oberst-Gruppenführer und Generaloberst der Polizei

Daluege

Prag

Betrifft: Innere Gliederung der Behörde des Protektorats.

Bestellung eines Generalinspekteurs der Verwal-

tung in der Behörde des Reichsprotektors.

Auf die Schreiben vom 4. August 1942 - Nr. 3040/42 - und 10.August 1942.

Sehr verehrter Herr Generaloberst!

Ich bestätige den Empfang Ihrer Schreiben vom 4. und l0.August

1942. Von dem letztgenannten habe ich Kenntnis genommen. Abschrift

Ihres Schreibens vom 4. August habe ich dem Reichsminister des

Innern mit dem anliegenden Erlaßentwurf zugeleitet, der eine Rege-

lung der Frage in dem von Ihnen gewünschten Sinne vorschlägt.Falls

der Reichsminister des Innern sich nicht bis zum lo. September

äußert, werde ich diesen Erlaß dem Führer zur Vollziehung vorlegen.

Ich darf Sie bitten, hiervon Kenntnis zu nehmen. Weitere Mitteilung

darf ich mir vorbehalten.

Heil Hitler!

Ihr sehr ergebener

O

LOW

Y
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Abschrift!

Der Reichsminister und Chef

Berlin, den 24. August 1942

der Reichskanzlei

z.Zt. Feldquartier

Rk. 11470 A

An

den Herrn Reichsminister des Innern

Betrifft: Innere Gliederung der Behörde des Protektorats.

Der Stellvertreter des Reichsprotektors fühlt sich bei der Er-

füllung seiner Aufgaben im Protektorat durch die Vorschrift des § 4

Satz 3 der Verordnung vom l. September 1939 (Reichsgesetzbl.I S.1681)

gehemmt. Er hat mich mit dem in Abschrift anliegenden Schreiben gebe-

ten, eine Entscheidung des Führers herbeizuführen, die ihm eine grö-

Bere Selbständigkeit bei der inneren Gliederung seiner Behörde gibt.

Mir erscheint der Wunsch des Stellvertreters des Reichsprotektors

nicht unberechtigt. Da ich annehme, daß auch Sie diesen Wunsch für

berechtigt erachten, beabsichtige ich, dem Führer den im Entwurf

beigefügten Erlaß zur Vollziehung vorzulegen, der diesem Wunsch

Rechnung trägt. Falls ich bis zum lo. September nicht in Besitz

einer ábweichenden Stellungnahme bin, werde ich mir erlauben, Ihr

Einverständnis anzunehmen.

Abschrift dieses Schreibens habe ich dem Vorsitzenden des Mi-

nisterrats für die Reichsverteidigung und dem Stellvertreter des

Reichsprotektors in Böhmen und Mähren zugeleitet.

gez.Dr.Lammers
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Abschrift!

Entwurf zu Rk. ll47o A

Erlaß des Führers

über die innere Gliederung der Behörde des

Reichsprotektors in Böhmen und Mähren.

Vom

Der Reichsprotektor in Böhmen und Mühren bestimmt

die innere Gliederung seiner Behörde selbständig und

ist mir allein für Einsatzfähigkeit und Schlagkraft

dieser Behörde verantwortlich. Entgegenstehende Be-

qoe sre ds

Führer-Hauptquartier, den

Der Führer

Der Reichsminister und Chef

der Reichskenzlei
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St.S. I A - 32/42.

Prag, den 17. August 1942.

Herrn Staatssekretär.

Herr General Reinefarth schlägt vor, den wegen der Auf-

hebung des § 4 der Verordnung über den Aufbau der Ver-

waltung und die Deutsche Sicherheitspolizei im Protek-

torat Böhmen und Mähren vom l.9.1939  Reichsgesetzblatt

I S. l68l ) an Herrn Reichsminister Lammers gerichteten

Brief vom 4. d.Mts. auch dem Inhalt nach Herrn Reichslei-

ter Bormann zukommen zu lassen. Mit Rücksicht darauf,

daß die Aufhebung des § 4 a.a.O. Rückwirkungen auf das

Verhältnis des Reichsministeriums des Innern zu den in

den eingegliederten und besetzten Gebieten amtierenden

reichsdeutschen Dienststellen haben wird, erscheint mei-

ner Auffassung nach die Einschaltung von Herrn Bormann

gerechtfertigt. Ich bitte um eine Anweisung, ob ein ent-

sprechendes Schreiben zur unterschriftlichen Vollziehung

durch H-Oberst-Gruppenführer Daluege entworfen werden

soll.

1

1

f201

Ti
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St.S. I A - 32/42.

Prag, den 17. August 1942.

0

1.) Kanzlei setze auf besonderen Bogen :

1 7. VII 1942

Herrn Staatssekretär.

Herr General Reinefarth schlägt vor, den wegen der Auf-

hebung des § 4 der Verordnung über den Aufbau der Ver-

waltung und die Deutsche Sicherheitspolizei im Protek-

torat Böhmen und Mähren vom 1.9.1939 ( Reichsgesetzblatt

I S. l68l ) an Herrn Reichsminister Lammers gerichteten

Brief vom 4, d.Mts. auch dem Inhalt nach Herrn Reichslei-

ter Bormann zukommen zu lassen. Mit Rücksicht darauf,

daß die Aufhebung des § 4 a.a.O. Rückwirkungen auf das

Verhältnis des Reichsministeriums des Innern zu den in

den eingegliederten und besetzten Gebieten amtierenden

reichsdeutschen Dienststellen haben wird, erscheint mei-

ner Auffassung nach die Einschaltung von Herrn Bormann

gerechtfertigt. Ich bitte um eine Anweisung, ob ein ent-

sprechendes Schreiben zur unterschriftlichen Vollziehung

durch #-Oberst-Gruppenführer Daluege entworfen werden

soll.

CLEIE

2.) Zun Vorgang.

√



38

Der Reichsprotektor

Prag IV.den 4. August 1942.

in Böhmen und Mähren

Fornsprechanschlüsse: Pr0g 00141, 31945, 60051, 64450

M.d.F.d.G.b.

Nr.

Es wird guboton, dioses Geschältszuichon und don

Co.fan. pre motm

Gegenstand bol weitoren Schroibon anzugobon.

Konton der Oborkasse:

Postsparkassenkonto Nr. 98.500 und Girokonto bol

dor Nationalhank für Böhmen und Mähron in Prag.

2f

Betr.: Innere Gliederung der Behörde des

Reichsprotektors.

onlaloc getsdeced cab st

Sehr verehrter Herr Reichsminister!

tl , Nach § 4 der Verordnung über den Aufbau der

Verwaltung und die Deutsche Sicherheitspolizei in Pro-

tektorat Böhmen und Mähren vom 1. September 1939

(RGBl.I S. 1681) bestimmt der Reichsprotektor die innere

Gliederung seiner Behörde "im Einvernehmen mit dem Reichs-

minister des Innern als Zentralstelle für Böhmen und Mäh-

ren". Diese Bestimmung ist offenbar darauf zurückzufüh-

ren, daß die Mitwirkung des Reichsministers des Innern

beim Aufbau der Behörde des Reichsprotektors mit Rück-

sicht auf die anläßlich der Eingliederung der früheren

Ostmark und der sudetendeutschen Gebiete in der Zentral-

stelle gesammelten Erfahrungen winschenswert erschien.

Mit den mir jetzt gegebenen neuen großen Aufgaben als

alleiniger Verantwortlicher des Führers für das Protek-

torat ist diese Abhängigkeit auf die Dauer kaum tragbar.

Diese Einflußnahme einer Obersten Reichsbehörde auf die

innere

An

Herrn Reichsminister und Chef der

Reichskanzlei Dr. L a m m e r s

q.

BerlinW8,

Voßstr.6.

protnge

117
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Teldolongzdaa e
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innere Gestaltung einer anderen ist sonst unbekannt.

Eine Reichsbehörde mit den Sonderaufgaben des Reichs-

protektors muß über ihre innere Organisation selbst

entscheiden können. Auch der Generalgouverneur in

Krakau hat - ungeachtet der für das Generalgouvernement

gleichfalls begründeten Zuständigkeit einer derartigen

Zentralstelle (§ 8 des Führererlasses vom 12.10.1939

- RGBl.I S. 2077-) - Aufbau und Gliederung seiner Be-

hörde von vornherein in eigener Verantwortung gerege

(vgl. z.B. die Erste VO. über den Aufbau der Verwal-

tung der besetzten polnischen Gebiete vom 26.10.1939

- VOBlGGP. S. 3 - ). Ich trage dem Führer gegenüber

die alleinige Verantwortung für Einsatzfähigkeit und

Schlagkraft meiner Behörde und damit des Protektorates

tund bin allein in der Lage, die Gliederung der Behörde

den wechselnden Bedürfnissen nach eigener Entschlies-

 sung anzupassen. Das Protektorat Böhmen und Mähren

besteht mehr,als drei Jahre. Ich halte die Herstellung

TS

d des Einvernehmens mit dem Reichsminister des Innern

als Zentralstelle für Böhmen und Mähren für eine Erschwe-

rung meiner großen Kriegsaufgaben. Die Einschaltung der

Zentralstelle hat bereits zu Schwierigkeiten und lan

wierigen Erörterungen geführt, die mir - namentlich

unter den jetzigen Kriegsverhältnissen - nicht mehr ver-

tretbar erscheinen.os

Ich wäre Ihnen, sehr verehrter Herr Reichs-

minister, aus diesen Gründen zu besonderem Danke ver-

pflichtet, wenn Sie baldmöglichst eine Entscheidung des

Führers in meinem Sinne herbeiführen würden.

Mit verbindliehen Griben und

Heil Hitler!

Ihr sehr ergebener

11179.

ire.06.g.7942l.

Endegeidue

Dedecoorgelegt am 6.9. 42

%

6/8.4%
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Prag, den 31. Juli 1942.

X

- 1. VII 1942

Kanzlei setze auf besonderen Bogen:

--Oberat-Gruppenführer Daluege.

Unter Bezugnahme auf die Besprechung am 30.d.Mts. lege ich

den mit Jhnen vereinbarten Entwurf eines Schreibens an Reichs-

minister Dr. Lammers vor, in dem die Bitte ausgesprochen

wird, den § 4 der Verordnung über den Aufbau der Verwaltung

und die Deutsche Sicherheitspolizei im Protektorat Böhmen

und Mähren vom 1.September 1939 (RGBl. I Seite 1681) aufzu-

heben. Der Paragraph bestimmt, dass der Reichsprotektor

die innere Gliederung seiner Behörde "im Einvernehmen mit

dem R ichsminister des Jnnern ale Zentralstelle für Böhmen

und Nühren" vorzunehmen hat. Diese Bestimmung ist, wie ich

Jhnen ausführen konnte, unhaltbar wad führt dazu, dass die

Schaffung einer,schlagkräftigen Orgarisation mehr oder

weniger von dem guten Willen des lefchsministeriums des

Jnnern abhlingt. Joh halte es nun nicht für zweckmäseig,

den Paragraphen im normalehlWerordnungewege aufheben zu

lassen, sondern halte es für richtig, wenn Dr. Lammers

die Angelegenheit unmittelbar dem Führer vorträgt und dessen

zustimmende Entscheidung erwirkt.

/

fram

2) Wv. am 10.8.1942 bei mir.

Wiedecoorgelegt am.10.8.42
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Prag, den 31. Juli 1942.

bif ms un lu

livy br

buy4i

4-Oberst-Gruppenführer Daluege.

Unter Bezugnahme auf die Besprechung am 30.d.Mts. lege ich

den mit Jhnen vereinbarten Entwurf eines Schreibens an Reichs-

minister Dr. Lammers vor, in dem die Bitte ausgesprochen

wird, den § 4 der Verordnung über den Aufbau der Verwaltung

und die Deutsche Sicherheitspolizei im Protektorat Böhmen

und Mähren vom 1.September 1939 (RGBl. I Seite 1681) aufzu-

heben. Der Paragraph bestimmt, dass der Reichsprotektor

die innere Gliederung seiner Behörde "im Einvernehmen mit

dem Reichsminister des Jnnern als Zentralstelle für Böhmen

und Mähren" vorzunehmen hat. Diese Bestimmung ist, wie ich

Jhnen ausführen konnte, unhaltbar und führt dazu, dass die

Schaffung einer schlagkräftigen Organisation mehr oder

weniger von dem guten Willen des Reichsministeriums des

Jnnern abhängt. Jch halte es nun nicht für zweckmässig,

den Paragraphen im normalen Verordnungswege aufheben zu

lassen, sondern halte es für richtig, wenn Dr. Lammers

die Angelegenheit unmittelbar dem Führer vorträgt und dessen

zustimmende Entscheidung erwirkt.

fuam
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Der Reichsprotektor

Prag, den

in Böhmen und Mähren

1/0

Mit der Führung

der Geschäfte beauftregt

Reinschrift liegt an !

Betrifft: Innere Gliederung der Behör-

de des Reicheprotektors .

Sehr verehrter Herr Reichsminister !

Nach § 4 der Verordnung über den Aufbau der Verwaltung und die

Deutsche Sicherheitspolizei im Protektorat Böhmen und Mähren vom 1. Sep-

tember 1939 (RGBl. I S. 1681) bestinmt der Reichsprotektor die innere

Gliederung seiner Behörde "im Einvernehmen mit den Reichsminister des

Innern als Zentralstelle für Böhmen wnd Mühren". Diese Bestimmumg ist

offenber darauf zurüokzuführen, daß die Mitwirkung des Reichsministers

des Innern beim Aufbau der Behörde des Reichsprotektors mit Rücksicht

auf die anlaßlich der Eingliederung der früheren Ostmark und der sude-

tendeutschen Gebiete in der Zentrelstelle gesammelten Erfahrungen wün-

schenewert erschien. Mit der Stellung des Reicheprotektors als Cberste

Reichebehörde wnd darüber hineus ale alleiniger Reprlsentant des Führers

  de        

bar. Eine derart weitgehende Einflußnahme einer Obersten Reichsbehörde

auf die innere Gestaltung einer anderen ist sonst unbekannt und zweifel-

los geeignet, das Ansehen der letsteren zu beainträchtigen. Ea entsprieht

vielmehr natürlieher Auffassung und allgemeiner Übung, daß eine Reichsbe-

hörde vom Renge des Reichsprotektors über ihre innere Organisation selbst

entscheidet. Ieh darf übrigens darauf himmeisen, daß éirh der General-

gouverneur in Kralau - ungeachtet der für das Generalgouvernement gleich-

falls begründeten Zuständigkeit einer derartigen Zentralstelle (§ 8 des

Führererlasses

An

Herrn Reichsminieter und Chef

der Reichskanzlei Dr. Lammers

i.n

BerlinWe

Voßstraße 6.
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Führererlasses vom 12. 10. 1939 - RGBl. I S. 2077 -) - Aufbau und

Gliederung seiner Behörde von vornherein in eigener Verantwortung .

geregelt het (vgl. zB. die Erste Vo. iber den Aufbau der Verveltung

der besetzten polnischen Gebiete von 26.10.1939 - Voblgep. S. 3 -).

O

(vay> Der Reiehepratektor trägt dem Führer gegenlber die alleinige Verant-

I

wortung für Einsatzfühigkeit und Schlagkreft seiner Behörde. Er maß

deshalbiin der Lage sein, die Gliederung der Behörde den wechselnden

Bedürfnissen nach eigener Entschließung anzupassen. Neehden des Pro-

tektorat Böhmen und Mähren mehr als drei Jahre. besteht, vermag 3ch

dasowelt eine Notwendigkeit zur Herstellung des Einvernehmens mit

dem Reichsminister des Innern ale Zentralstelle für Böhmen und Mühren

nicht mohr anzuerkennen. Hierbei wil3 ieh nicht unerwthnt Inssen, daß

WiWY

diese Einschaltung der Zentralstelle bereits zu Schwierigkeiten w

lengwierigen Erörterugen geführt hat, die már - sunal unter den jetzi-

gen Verhältniseen - nicht vertretbar erscheinen.

Ich wäre Thnen, sehr verehrter Herr Reichsminister, aus die-

sen Gründen su besönderen Danke verpflichtet, wenn Sie baldmöglichst

eine Mntschläeßumg des Führers in meinen Sinne herbeiführen wollten.

Mit verbindlichen Grüßen und

trieb

Heil Hitler !

2u

Ihr sehr ergebener

verwender!

2.

11176

+nir
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Der Leiter der Gruppe Justiz

Prag, den 30. Juli 1942

Urschriftlich

mit 2 Entwürfen

und den dortigen Vorgüngen

Herrm Oberregierungsrat Dr. Gies

im

alterl Le tir 548

Hause

zuriickgereicht.

 e sdpe

ich Entwirfe einer Bestellung des Generalinspekteurs und einer

Dienstanweisung vor, Ich bemerke dazu folgendes:

1.) Bei der Bestellung des Generalinspekteurs kann es sich - was ich

fhapp

zur rechtlichen Klarstellung betonen möchte - weder um eine

"Ernennung" (Planstelle fehlt) noch um Verleihung einer Amtsbe-

alcp

zeichnung im beamtenrechtlichen Sinne (§ 37 DBG.) handeln. Die

Bestellung/eine rein organisatorische Maßnahme. Diese kann ange-

ist

sichts der unglücklichen Bestimmung des § 4 der Aufbauverordnung

an sich nur im Einvernehmen mit dem Reichsminister des Innern

getroffen werden. Sollte das Einvernehmen nicht erzielt oder ange-

strebt werden, so empfiehlt es sich, bei gegebener Gelegenheit

- etwa im Zusammenhang mit der beabsichtigten Neugliederung der

Behörde (Gruppenausgliederung) - die Billigung der höchsten Stel-

le herbeizuführen.

2.) Bei der gewählten Fassung der Dienstanweisung ist der Generalin-

  so  dod 

berechtigt; insbesondere ist er nicht Vertreter des Reichsprotek-

tors bei Behinderung des Staatssekretärs.

3,) Aus dem Entwurf des B.d.S. habe ich Ziff. 4 nicht übernommen.

Diese Bestimmung gehört m.E. niçht in eine Dienstanweisung, die

auch den deutschen Dienststellen bekanntzugeben ist, Da über die

Besetzung der fraglichen Stellen der Reichsprotektor persönlich

oder
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oder der Staatssekretär entscheiden, würde die Bestimmung auf

eine Bindung dieser Vorgesetzten des Generalinspekteurs hinaus-

laufen. Intern kann selbstverständlich dem Generalinspekteur

die Zusicherung gegeben werden, daß er insoweit gehört wird.

Auf eine weitere Erläuterung glaube ich im Hinblick auf

die Eilbedürftigkeit verzichten zu dürfen.

Mhoius

vnit
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St.S. I A - 22/42.

Prag, den 29. Juli 1942.

$q1

0

Kanzlei setze auf besonderen Bogen:

Sofort auf den Tisch!

Persönlich!

Herrn Ministerialrat Krieser.

Jm Auftrage des Herrn Staatssekretärs übersende ich gegen

Rückgabe die sich auf die Bestellung und die Dienstanwei-

sung des Generalinspekteurs der Verwaltung im Amt des

Reichsprotektors beziehenden hies. Vorgänge zur vertrau-

lichen Kenntnis. Der Herr Staatssekretär wünscht, dass Sie

erstens den Entwurf eines Erlasses über die Bestellung von

General Reinefarth zum Generalinspekteur der Verwaltung

ausarbeiten und zweitens die Dienstanweisung - deren vor-

läufige Fassung beinhalten die Anlagen 5 und 6 - daraufhin

überprüfen, ob sie kurz, klar und zweckmässig gefasst sei.

Der Herr Staatssekretär legt Vert darauf, dass General

Reinefarth ihm unmittelbar unterstellt werde. Sowohl der

Entwurf des Erlasses über die Bestellung zum Generalinspek-

teur als auch die Überarbeitete Dienstanweisung sollen bis

zum 30.d.Mts., 10 Uhr vormittags (genau), vorliegen. Jch

bitte um die entsprechende weitere Veranlassung.

2) Wv. nach Abgang bei dem Unterzeichner.

1
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Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei
und des SD
Prag, den
24. Juli
19 42
XIX, Kastanienallee 19
M Lir wids
Fernruf 70615, 70465
Tgb. Nr. B. d. S. - VR 1 - 1736/42.
Abschrift!
uu Rickyale
Bitte bei der Antwort vorstehendes Geschäftszeichen und Datum anzugeben.
EEEEEEEEEE
lei og
An das
Büro des Herrn Staatssekretärs
z.Hd.v. Obersturmbannführer Dr. G i e s
Sauyayas tbl etQ una
in Prag.
bela Feidvspro elioc
in Böhmco vao Mahcen.
Eing.: 28. JULI 1942
Anbei übermittle ich den Entwurf einer Dienstanwei-
sung des Generalinspekteurs der Verwaltung und bemerke unter
Hinweis auf das dortige Schreiben vom 21. Juli 1942 hierzu noch
folgendes:
Für die künftige Stellung und Tätigkeit des General-
inspekteurs der Verwaltung ist seine Einordnung in den bestehen-
den Behördenapparat des Reichsprotektors von allerhöchster Be-
deutung. Demgemäß muß versucht werden, ihn nicht unmittelbar
der Person des Reichsprotektors, sondern unmittelbar dem Staats-
sekretär zu unterstellen, Hierbei kann auf die Verordnung über
den Aufbau der Verwaltung und die Gliederung der Behörde des
Reichsprotektors in Böhmen und Mähren verwiesen werden.
Nach § 1 der Verordnung über die Gliederung der Be-
t dr d ce  c ed t
einen Abdruck beischließe, ist oberster Leiter der Behörde des
Reichsprotektors der Staatssekretär, unter dem alle Zuständig-
keiten in 4 Abteilungen gegliedert sind.
Es heißt in § 1 allerdings " Unter den Staatssekretär
und Unterstaatssekretär ", Die Funktion des Unterstaatssekretärs
beruht jedoch im wesentlichen nur in der verwaltungsmäßigen
Zusammenfassung sämtlicher Abteilungen, nicht aber so sehr in
der politischen Führung. Die Person des Unterstaatssekretärs
kann daher in diesem Belange außer Acht gelassen werden. Eine
Unterstellung des Generalinspekteurs der Verwaltung unter die
Person des Reichsprotektors ist auch mit den Hinweis als ver-
fehlt zu bezeichnen, daß der Reichsprotektor in der Hauptsache
nicht Behördenleiter, sondern Repräsentant des Führers und des
455
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Reiches ist.

Wenn diese Argumente zum Erfolg führen,

sind auch die im letzten Absatz des dortigen Schrei-

bens geäußerten Bedenken ausgeräumt. Nichts destoweni-

ger habe ich die Dienstanweisung so ausgearbeitet, daß

die vorerwähnte Gefahr auch bei Unterstellung unmittel-

bar unter den Reichsprotektor kaum irgendwelchen Um-

fang gewinnen kann.

Zu den einzelnen Punkten des Entwurfs be-

merke ich noch folgendes:

Zu Punkt 1: (Zuständigkeitsbereich).

Von einer Umschreibung der Zuständigkeit des

Generalinspekteurs der Verwaltung ist besser Abstand

zu nehmen. Sie ergibt sich räumlich und sachlich aus

dem Unfange der Befugnisse des Reichsprotektors nach

den §§ 1 und 2 der Aufbauverordnung vom 1. September

1939. Einzelausführungen könnten hier insbesondere auf

dem sicherheitspolizeilichen Gebiete heiklich werden.

Ohne besondere Anweisung wird es den Generalinspekteur

für die Verwaltung kaum einfallen sich in staatspolizei-

liche Dinge einzumengen, Sollte dies dennoch geschehen,

so wäre es noch immer Zeit, dies im Einzelfall zurück-

zuweisen.

Zu Punkt 2:

Die Form der Einschaltung bei den im Punkt 2.

angeführten Angelegenheiten kann nur die der Beteiligung

0

sein, Ein Mehr oder ein Weniger würde der dem Generalin-

spelteur zugedachten Aufgabe nicht gerecht werden. Perso-

nal- und Besoldungsangelegenheiten der Reichsbeamten kön-

nen hier außer Acht gelassen werden, weil die allgemeinen

Richtlinien auf diesem Gebiete von Berlin ergehen.

Zu Punkt 3:

Eine Beteiligung bei Gesetz- und Verordnungs-

entwürfen ist im Interesse der Gleichrichtung angezeigt,

zumal derzeit durch die Abwesenheit des Unterstaatssekre-

tärs ein solcher Einigungsfaktor fehlt.

Zu Punkt 4:)

11177
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Zu Punkt 4:

Ebenso halte ich eine Einschaltung des Generalin-

spekteurs der Verwaltung bei der Besetzung gewisser Stellen

im Amte des Reichsprotektors für unbedenklich.

Zu Punkt 5 und 6:

Punkt 5 und 6 enthält eine Tätigkeit, die als Mindest-

ausmaß jeden Inspekteur eingeräumt werden muß, wenn seine Tä-

tigkeit nicht vollkommen wertlos sein soll.

Zu Punkt 7:

Punkt 7 enthält eine stärkere Bindung der Oberlandräte

- Inspekteure des Reichsprotektors - an den Generalinspek-

teur, gewissermaßen als übergeordnete Instanz.

Zu Punkt 8:

Durch diese Bestimmung soll verhindert werden, daß der

geordnete Verwaltungsgang durch unmittelbaren Eingriff des

Generalinspekteurs, bevor noch die federführende Abteilung

bzw. der Staatsselretär entscheiden konnte, in eine unerwünschte

Richtung gelenkt wird.

Zu Punkt 9 und 10:

In diesen Belangen wurde eine gewisse Anlehnung an die

Dienstanweisung der Generalinspekteure der Ordnungspolizei

gewählt, um so dem Wunsche des Oberstgruppenführers wenigstens

einigermaßen Rechnung zu tragen.

In Punkt 10 wurde außerdem eine unmittelbare Berichter-

stattung und Vortragsmöglichkeit beim Reichsprotektor selbst

vorgesehen. Dadurch wird die Stellung des Generalinspekteurs

über die eines gewöhnlichen Behördenorganes hinausgehoben und

zur unmittelbaren Vettrauensperson des Reichsprotektors ge-

stempelt.

Oberregierungsrat Dr. Reischauer konnte ich in der Sache

nicht beteiligen, nachdem er bis Montag aus Prag abwesend ist.

gez. Böhne.

Ce bryg

Beglaubigt:

Frik

1 14/8.gs

Kanzleiangestellte.



Der Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren

Prag, den

1942.

III.

An

das Ministerium des Innern

in

PraR.

Betrifft: Bestellung eines General-

inspekteurs der Verwaltung.

Mit Wirkung vom ................. 1942 habe ich

den

Generalmajor der Polizei R e i n e f a r t h

zum Generalinspekteur der Verwaltung in der Behörde des Reichs-

protektors in Böhmen und Mähren bestellt. Seine Aufgabe besteht

darin, mich beinder Ausgestaltung einer zweckmäßigen und schlag-

kräftigen Verwaltung zu bezaten. Zu diesem Zweck ist der General-

insßekteur berechtigt, Dienstprlifungen - insbesondere in Form von

Besichtigungen - vorzunehmen. Ich ersuche, den Generalinspekteur

bei der Erfüllung seiner Aufgaben zu unter stützen und ihm namentlich

auf Erfordern jede Auskunft zu gewähren.

Mit fer Führung der Geschäfte beauftragt:

Hy

= Oberst-Gruppenführer und

Generaloberst der Polizei.
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Dienstanweisung

für den

Generalinspekteur der Verwaltung

in der Behörde des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren.

I.

Der Generalinspekteur der Verwaltung untersteht unmittelbar dem

Staatsselretär als dem allgemeinen Vertreter des Reichsprotektors in der

Behördenleitung (§ 4 der Vo. über den Aufbau der Verwaltung und die Deut-

sche Sicherheitspolizei im Protektorat Böhmen und Mähren vom l. 9. 1939

- RGBl. I S. 168l - ). Er führt im Schriftverkehr die Dienstbezeichnung:

" Der Reichsprotektor in Böhmen und Mähren.

Der Generalinspekteur der Verwaltung. "

II.

Aufgabe des Generalinspekteurs der Verwaltung ist, durch geeig-

nete Anregungen und Vorschläge auf eine zweckmäßige, schlagkräftige und

sparsame Verwaltung unter besonderer Berücksichtigung der Kriegserforder-

nisse hinzuwirken. Sein vornehmliches Augenmerk hat er der Tätigkeit der

Oberlandräte - Inspekteure des Reichsprotektors - und deren einheitliche*

Ausrichtung zuzuwenden.7

III.

Zur Erfüllung seiner Aufgabe nimmt der Generalinspekteur der Ver-

waltung Dienstprüfungen vor:

1) Die Dienstprüfungen erstrecken sich auf die Handhabung des inneren Dien-

stes, die Zweckmäßigkeit des Dienstbetriebs, die Einhaltung der bestehenden

Vorschriften, die Zusammenarbeit der Dienststellen untereinander und den

sachdienlichen Ausgleich der Arbeit zwischen reichseigener, Reichsauftrags-

und autonomer Verwaltung.

2) Die Dienstprüfungen erfolgen in Form von angemeldeten und unangemeldeten

Besichtigungen - unsbesondere durch Bereisung der Oberlandratsbezirke - ,

sowie durch Teilnahme an Dienstbesprechungen und Einsichtnahme in Vorgänge.

3)



8h

-2-

3) Ein unmittelbarer Eingriff in die Dienstbefugnisse anderer Stellen

steht dem Generalinspekteur nicht zu. Er kann jedoch in dringlichen Fäl-

len von ihm festgestellte Mängel oder Verstöße durch Mitteilung an die

örtlich zuständigen unmittelbaren Vorgesetzten abstellen.

4) Der Generalinspekteur faßt die Ergebnisse seiner Dienstprüfungen all-

de cr r d dr d e d  t

2

zusammen. Über besondere Vorkommnisse hat er alsbald Vortrag zu halten.

IV.

Der Generalinspekteur der Verwaltung ist ferner innerhalb der

Behörde des Reichsprotektors von allen grundsätzlichen Maßnahmen der

Rechtsetzung und Verwaltung, die seinen Aufgabenbereich berühren, so

rechtzeitig zu unterrichten, daß er vom Standpunkt dieses Bereichs Stel-

lung nehmen kann. Hierunter fallen insbesondere grundlegende Gesetz- und

Verordnungsentwürfe, welche die Übernahme neuer Verwaltungsaufgaben oder

die Änderung von Zuständigkeiten zum Gegenstand haben, sowie grundsätzli-

che Anordnungen, welche die Organisation oder das Personal- und Besoldungs-

wesen der reichseigenen, Reichsauftrags- und autonomen Verwaltung betreffen.

Die Oberlandräte - Inspekteure des Reichsprotektors - haben den

Generalinspekteur der Verwaltung in seiner Arbeit zu unterstützen und ihm

Abschrift von allen Berichten und Verfügungen aus ihrer Inspektionsarbeit

zuzuleiten.



/15
Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei
und des SD
24. Juli
Prag, den
19 42
XIX, Kastanienallee 19
Fernruf 70615, 70465
Büro des Staatsfekretärs
Tgb. Nr. B. d. S.
- VR 1 - 1736/42.
beln Reichsprotektor
Bt bei derAntwort vorstehendes Geschäftzeichen und Datum anzugen.
in Böhmen und Mähren.
Eing.: 28. JULI 1942
An das
Büro des Herrn Staatssekretärs
z.Hd.v. Obersturmbannführer Dr. G i e s
in Prag.
Anbei übermittle ich den Entwurf einer Dienstanweisung
des Generalinspekteurs der Verwaltung und bemerke unter Hin-
weis auf das dortige Schreiben vom 21. Juli 1942 hierzu noch
folgendes:
Für die künftige Stellung und Tätigkeit des Generalin-
spekteurs der Verwaltung ist seine Einordnung in den bestehen-
den Behördenapparat des Reichsprotektors von allerhöchster Be-
deutung. Demgenäß muß versucht werden, ihn nicht unmittelbar
der Person des Reichsprotektors, sondern unmittelbar dem Staats-
sekretär zu unterstellen. Hierbei kann auf die Verordnung über
den Aufbau der Verwaltung und die Gliederung der Behörde des
Reichsprotektors in Böhmen und Mähren verwiesen werden.
Nach § 1 der Verordnung über die Gliederung der Be-
to  d doo c  d 
einen Abdruck beischließe, ist oberster Leiter der Behörde des
Reichsprotektors der Staatssekretär, unter dem alle Zuständig-
keiten in 4 Abteilungen gegliedert sind.
Es heißt in § 1 allerdings "Unter dem Staatssekretär
und Unterstaatssekretär". Die Funktion des Unterstaatssekretärs
beruht jedoch in wesentlichen nur in der verwaltungsmäßigen
Zusammenfassung sämtlicher Abteilungen, nicht aber so sehr in
der politischen Führung. Die Person des Unterstaatssekretärs
kann daher in diesem Belange außer Acht gelassen werden. Eine
Unterstellung des Generalinspekteurs der Verwaltung unter die
Person des Reichsprotektors ist auch mit dem Hinweis als ver-
fehlt zu bezeichnen, daß der Reichsprotektor in der Hauptsache
nicht Behördenleiter, sondern Repräsentant des Führers und des
Reiches ist.
Wenn diese)
455
IA-2/42
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Wenn diese Argumente zum Erfolg führen, sind

auch die im letzten Absatz des dortigen Schreibens ge-

äußerten Bedenken ausgeräumt. Nichts destoweniger habe

ich die Dienstanweisung so ausgearbeitet, daß die vorer-

wähnte Gefahr auch bei Unterstellung unmittelbar unter

den Reichsprotektor kaum irgendwelchen Umfang gewinnen

kann.

Zu den einzelnen Punkten des Entwurfs bemerke

ich noch folgendes:

Zu Punkt 1: (Zuständigkeitsbereich).

Von einer Umschreibung der Zuständigkeit des

Generalinspekteurs der Verwaltung ist besser Abstand

zu nehmen. Sie ergibt sich räumlich und sachlich aus

dem Umfange der Befugnisse des Reichsprotektors nach

den §S 1 und 2 der Aufbauverordnung vom 1. September

1939. Einzelausführungen könnten hier insbesondere auf

dem sicherheitspolizeilichen Gebiete heiklich werden.

Ohne besondere Anweisung wird es dem Generalinspekteur

für die Verwaltung kaum einfallen sich in staatspolizei-

liche Dinge einzumengen. Sollte dies dennoch geschehen,

so wäre es noch immer Zeit, dies im Einzelfall zurück-

zuweisen.

Zu Punkt 2:

Die Form der Einschaltung bei den im Punkt 2.

angeführten Angelegenheiten kann nur die der Beteiligung

sein. Ein Mehr oder ein Weniger würde der dem Generalin-

spekteur zugedachten Aufgabe nicht gerecht werden. Perso-

nal- und Besoldungsangelegenheiten der Reichsbeamten kön-

nen hier außer Acht gelassen werden, weil die allgemeinen

Richtlinien auf diesen Gebiete von Berlin ergehen.

Zu Punkt 3:

Eine Beteiligung bei Gesetz- und Verordnungs-

entwürfen ist im Interesse der Gleichrichtung angezeigt,

zumal derzeit durch die Abwesenheit des Unterstaatssekre-

tärs ein solcher Einigungsfaktor fehlt.

Zu Punkt 4:)

unit

1
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Zu Punkt 4:

Ebenso halte ich eine Einschaltung des Generalin-

spekteurs der Verwaltung bei der Besetzung gewisser Stellen

im Amte des Reichsprotektors für unbedenklich

Zu Punkt 5 und 6:

Punkt 5 und 6 enthält eine Tätigkeit, die als Mindest-

ausmaß jedem Inspekteur eingeräumt werden muß, wenn seine Tä-

tigkeit nicht vollkommen wertlos sein soll.

Zu Punkt 7:

Punkt 7 enthält eine stärkere Bindung der Oberland-

räte - Inspekteure des Reichsprotektors - an den Generalinspek-

teur, gewissermaßen alsübergeordnete Instanz.

Zu Punkt 8:

Durch diese Bestimmung soll verhindert werden, daß

der geordnete Verwaltungsgang durch unmittelbaren Eingriff des

Generalinspekteurs, bevor noch die federführende Abteilung bzw.

der Staatssekretär entscheiden konnte, in eine unerwünschte

Richtung gelenkt wird.

Zu Punkt 9 und 10:

In diesen Belangen wurde eine gewisse Anlehnung an

die Dienstanweisung der Generalinspekteure der Ordnungspolizei

gewählt, um so dem Wunsche des Oberstgruppenführers wenigstens

einigermaßen Rechnung zu tragen.

In Punkt 10 wurde außerdem eine unmittelbare Bericht-

t c r s

vorgesehen. Dadurch wird die Stellung des Generalinspekteurs über

die eines gewöhnlichen Behördenorganes hinausgehoben und zur un-

mittelbaren Vertrauensperson des Reichsprotektors gestempelt.

Oberregierungsrat Dr. Reischauer konnte ich in der

Sache nicht beteiligen, nachdem er bis Montag aus Prag abwesend

ist.

gez. Böhme.

Beglaubigt:

JAAAL

Kanzleiangestellte.



Entwurf einer Dienstanweisung des Generalinspek-

teurs der Verwaltung für den Bereich des Amtes

des Reichsprotektors.

1.) Der Generalinspekteur der Verwaltung ist dem Staatssekre-

tär ( § 1 der Verordnung über die Gliederung der Behörde

des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren v. 18.9.1940,

RProt. VBl. S.425) unmittelbar unterstellt.

2.) Der Generalinspekteur der Verwaltung ist bei allen grund-

sätzlichen Anordnungen, die die Organisation der reichsei-

genen - Reichsauftrags- und autonomen Verwaltung, sowie bei

Maßnahmen, die allgemeine Personal- und Besoldungsangelegen-

heiten eder Protektoratsbediensteten betreffen, zu betei-

ligen.

3.) Dem Generalinspekteur der Verwaltung ist von allen grund-

legenden Gesetz- und Verordnungsentwürfen, insbesondere

wenn sie die Übernahme neuer Verwaltungsaufgaben oder die

Verlagerung von Zuständigkeiten beinhalten, so rechtzeitig

Kenntnis zu geben, daß er hierzu vom Standpunkt der ver-

waltungsmäßigen Zweckmäßigkeit der Entwürfe Stellung neh-

men kann.

4.) Der Generalinspekteur der Verwaltung ist bei der Besetzung

der Stellen der Abteilungs- und Gruppenleiter - sowie der

Oberlandräte - Inspekteure des Reichsprotektors - zu hören.

V5.) Der Generalinspekteur der Verwaltung nimmt Dienstprüfungen

vor, die sich auf die Handhabung des inneren Dienstes, die

Zweckmäßigkeit des Dienstbetriebes, die Einhaltung der Ver-

ordnungen und Erlasse, die Zusammenarbeit der Dienststellen

des Staates untereinander und den ökonomischen Ausgleich

der Arbeit zwischen reichseigener, Reichsauftrags- und

autonomer Verwaltung erstrecken.

6.) Die Erfüllung dieser Aufgaben erfolgt in Form von angemel-

deten und nichtangeneldeten Besichtigungen, Teilnahme an

Dienstbesprechungen, Stellung von Anträge, und durch ein-

heitliche Ausrichtung der Tätigkeit der Oberlandräte -

Inspekteure des Reichsprotektors - .

7.) Die Oberlandräte - Inspekteure des Reichsprotektors-haben

den Generalinspekteur in seiner Arbeit zu unterstützen und

ihm Abschrift von allen Berichten und Anregungen aus ihrer

Inspektionsarbeit zuzuleiten.

./.
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8.) Ein unmittelbarer Eingriff in die Dienstbefugnisse

steht dem Generalinspekteur nicht zu. Er kann jedoch

in dringlichen Fällen vorgefundene Mängel und Fehler

oder Verstöße gegen Erlasse und Vorschriften bzw.

abweichende Auffassungen durch Mitteilung an die

örtlich zuständigen unmittelbaren Vorgesetzten ab-

stellen

9.) Hauptaufgabe des Generalinspekteurs der Verwaltung

ist, dem Staatssekretär auf Grund der bei Besichti-

gungen, Besprechungen gemachten Erfahrungen, Anregun-

gen und Vorschläge für eine zweckmäßige, sparsame und

schlagkräftige Verwaltung zu erstatten. be

1o.) Der Generalinspekteur faßt die Ergebnisse seiner

Dienstprüfungen und Reiseberichte allmonatlich in ei-

nem Bericht an den Reichsprotektor und an den Staats-

sekretär zusammen, Über besondere wichtige Vorkommis-

se hat er sofort Vortrag zu halten.

11.) Der Generalinspekteur benützt in Ausübung seiner Tätig-

keit den Schriftkopf

"Der Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

Der Generalinspekteur für die Verwaltung".

isdoabeebadmt
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Berordnungsblatt
des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren
D■stnik na■izeni Reichsprotektora in Böhmen und Mähren
Ausgegeben in Prag, den 19. September
Nr.
1940
Vydáno v Praze dne 19. zá■í
Cis. 36
Tag
Jnhalt/obsah
Seite
den
trana
18. 9. 1940.
Verord nün g über die Gliederung der Behörde des Reichsprotektors in
Böhmen und Mähren .
425
Verordnung
über die Gliederung der Behörde des Reichsprotektors in Böhmen
und Mähren.
Bom 18. September 1940.
Auf Grund des § 4 der Berordnung über den
() Hinzu treten:
Aufban der Verwaltung und die Deutsche Sicher-
a) die Zentralverivaltung.
heitspolizei im Protektorat Böhmen und Mähren
pom 1. September 1939 (Reichsgefeßbl. I, S. 1081)
b) der Vertreter des Auswärtigen Amtes.
und der Berordnung über das Rechtseßungsrecht
Die Zentralverwaltung untersteht unmittelbar
im Protektorat Böhmen und Mähren vom 7. Juli
dem Unterstaatssekretär. Der Vertreter des Aus-
1939 (Reichsgefeßbl. I, S. 1039) wird im Ginber-
wártigen Amtes untersteht unmittelbar dem
nehmen mit dem Reichsminister des Jnnern ver-
Reichsproteftor.
ordnet:
§1
§2
 g d d e
() Zur Behörde des Reichsprotettors gehören
men und Mähren wird unter dem Staatssetretär
unter Leitung des Staatsfekretärs als Höheren
und Unterstaatssekretär in folgende Abteilungen
4 und Polizeiführers:
gegliedert:
a) der Befehlshaber der Ordnungspolizei.
Abteilung I: Verwaltung. Justiz. Unterricht.
b der Befehlshaber der Sicherheitspolizei.
Abteilung I: Wirtschaft und Finanz.
(2) Die Gliederung der Arbeitsbereiche des
Abteilung III: Verkehr.
Befehlshabers der Ordnungspolizei und des
Abteilung IV: Kulturpolitif.
Befehlshabers der Sicherheitspolizei im einzelnen
wird im Erlaßwege geregelt.
() Die Abteilungen werden nach näherer Wei-
sung des Reichsprotettors in Gruppen und Refe-
rate gegliedert.
bauberordnung bleiben unberührt.
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§ 3

Der Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

Dienststelle für das Land Mähren". Jhre Gliede-

Für die besonderen im Lande Mähren anfal-

rung in einzelnen und ihr Aufgabenkreis werden

lenden Aufgaben wird eine Außenstelle der

im Erlaßwege geregelt.

Behörde des Neichsproteftors in Böhmen und

Mähren mit dem Siß in Brünn errichtet. Sie ist

+§

Bestandteil der Behörde des Reichsprotektors und

Diefe Berordnung tritt mit dem 1. Ottober 1940

führt im dienstlichen Berkehr die Bezeichnung

in Kraft.

Bra g. den 18. September 1940.

Der Reichsproteftor in Böhmen und Mähren

Freiherr von Neurath.

Das Verordnuugsblatt des Neichsproteftors in Böhmen und Mähren ericheint nach Bedars, - Jahres- und Einzel-

bezug durch die Böhmisch-Mährische Verlags und Druderei G. m. b. H. in Prag Il, Serrengafse 12, Fernruf 2tai 48.

Zahresbezug 120 K (MM. 12.--) unter Borbehalt eines Znsdiages für umfangrcichere Nummern. — Preis der

Einzelnummer 2 Heller pro Seite. Mindestpreis 1 K Msio Heransgegeben vom Neichsprotektor in Böhmen

und Mähren. — Drud und Berlag: Böhmisch Mäbrisce Derlaasiud Druderci-G. m. b. H., Prag I, Herrengasfe 12.

Sontrolfobiramt 25.

11164
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Entwurf einer Dienstanweisung des

Generalinspekteurs der Verwaltung

für den Bereich des Amtes des Reichs-

protektors.

1.) Der Generalinspekteur der Verwaltung ist dem Reichsprotek-

tor  Staatssekretär # (§ 1 der Verordnung über die Glie-

derung der Behörde des Reichsprotektors in Böhmen und

Mähren v. 18.9.1940, Rprot. VBl. S. 425) - unmittelbar

unterstellt.

2.) Der Generalinspekteur der Verwaltung nimmt Dienstprüfungen

vor, die sich auf die Handhabung des inneren Dienstes, die

Zweckmässigkeit des Dienstbetriebes, die Einhaltung der Ver-

(1)M1

und Körperschaften des öffentlichen Rechtes untereinander

und den ökonomisehen Ausgleich der Arbeit zwischen reichs-

foats, thflang

eigener, Reichsauftrags- und autonomer Verwaltung erstrecken.

3.) Die Oberlandräte - Jnspekteure des Reichsprotektors haben

den Generalinspekteur in seiner Arbeit zu unterstützen und

ihm Abschrift von allen Berichten und Anregungen aus ihrer

Jnspektionsarbeit zuzuleiten.

4.) Hauptaufgabe des Generalinspekteurs ist, dem Reichsprotek-

tor - Staatssekretär - Anregungen und Vorschläge für eine

zweckmässige, sparsame und schlagkräftige Verwaltung zu

erstatten.

5.) Der Generalinspekteur fasst das Ergebnis seiner Jnspek-

tionstätigkeit allmonatlich in einem Bericht an den Reichs-

protektor zusammen.

6.) Der Generalinspekteur ist befugt, bei Gefahr im Verzuge

vorgefundene Mängel und Fehler oder Verstösse gegen Erlasse

und Vorschriften bezw. abweichende Auffassungen an Ort

und Stelle abstellen.

7.) Der Generalinspekteur ist bei allen grundsätzlichen An-

ordnungen, die die Organisation der reichseigenen, Reichs-

auftrags- und autonomen Verwaltung, sowie bei Massmhmen,

die allgemeine Personal- und Besoldungsangelegenheiten oder
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Protektoratsbediensteten betreffen, zu beteiligen. Er ist

[8]

ferner bei der Besetzung der Stellen der Abteilungs- und

Gruppenleiter - sowie der Oberlandräte - Jnspekteure des

Reichsprotektors - zu hören. 7

8.) Dem Generalinspekteur der Verwaltung ist von allen grund-

e

legenden Gesetz- und Verordnungsentwürfen, insbesondere wenn

sie die Übernahme neuer Verwaltungsaufgaben oder die Verla-

nis zu geben, dass er hierzu vom Standpunkt der verwaltungs-

mässigen Zweckmässigkeit Stellung nehmen kann.

9.) Der Generalinspekteur benützt in Ausübung seiner Tätigkeit

den Schriftkopf

I

"Der Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

Der Generalinspekteur für die Verwaltung".



Prag, den 21. Juli 1942.

2

Persönlich!

An

4-Standartenführer Böhme,

Prag.

Wie Jhnen bekannt ist, hat H-Oberst-Gruppenführer Daluege

General Reinefarth zum Generalinspekteur der Verwaltung für

den Bereich des Amtes des Reichsprotektors bestellt. Nach

dem Wunsch von Oberst-Gruppenführer Daluege soll die Tätig-

keit von General Reinefarth auf der Grundlage der Dienstan-

weisung der Generalinspekteure der Ordnungspolizei vom

4.2.1937 (RMBliv. 1937 S.233) aufgebaut werden. Die ein-

schlägige Ausgabe des Ministerialblattes des Reiche- und

Preussischen Ministeriums des Jnnern ist mit der Bitte um

Rückgabe angeschlossen. Die Dienstanweisung der Generalin-

spekteure der Ordnungspolizei ist meines Ermessens als Grund-

lage für die Dienstanweisung, die General Reinefarth als

Generalinspekteur der Verwaltung erhalten soll, ungeeignet.

General Reinefarth will sich mit mir wegen der Fassung der

für ihn bestimmten Dienstanweisung in Verbindung setzen.

Jch rege deshalb an, -Hauptsturmführer Reischauer mit der

Ausarbeitung der Dienstanweisung zu beauftragen und den

Entwurf y-Gruppenführer Prank vorzulegen. Meines Ermessens

kommt es darauf an, die Dienstanweisung so zu fassen, dass

sie nicht unter einem Nachfolger von General Reinefarth die

Bildung einer die Tutigkeit des Staatssekretärs im Amte

des Reichsprotektors behindernden Schlüsselstellung ermög-

licht.

Heil

Hitler!

-Obersturmbannführer.

2) Wv. nach Abgang bei dem Unterzeichner.
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Prag, den 21. Juli 1942.
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R-Prot.No. 1441

1) PS:

An das

Hauptamt Ordnungspolizei,

z.Hd.v.l-Oberführer Ministerialdirigenten Dr.Bader,

Berlin NW 7,

Unter den Linden 72.

Betrifft: Übersendung des Erlass s, betreffend die Be-

stellung von Generalinspekteuren der Ordnungs-

polizei.

Vorgang: Ohne.

Jm Auftrage von -Gruppenführer Staatssekretär Frank bitte

ich um die baldgefällige Übersendung eines Exemplares des

erwähnten Erlasses an die Anschrift: Büro Steatssekretär,

Prag Iv, Czerninpalais.

H e i l H i t l e r !

gez. Gies.

-Obersturmbannführer.

170.

2) Wv. nach Abgang bei dem Unterzeichner.

+ 21/7
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Der Leiter

Prag, den.30. April 1942.

Herrn Staatssekretär.

Einen Entwurf für die Neugliederung der Behörde

überreiche ich in der Anlage. Der Obergruppenführer

wünschte von mir Vorlage bis heute. Ich habe deswegen

eine Ausfertigung unmittelbar vorgelegt.

tretn

I

I berrt: lo frgang bfeinde

iil guo Jcid be lbo llay thone

2 0re. ae V..10as hei denr b

degeitem.

Wiedecuorgelegt om 20.8.42

/

a2y6.46.



Dor Leiter

der Abteilung I .

Prag, don 29. April 1942.

An Obergrupponführer.

Übor die Neugliedorung der Behörde hat der Leiter

   d d  d

Der Bericht ist anliegond nochmals beigefügt.

Im Einvernehmen mit den Leiter der Zentralvervaltung

sehlage ieh gogenübor dem den vorerwühnten Bericht beige=

fügten Verordnungsentvurf folgonde Anderangen vor :

1) Die Bezeichnung der Abteilungen möchte ich wie folgt

e c

Abteilung I

Allgemoine und innere Vervaltung

Abteilung II

Wirtochaft und Arbeit

Abteilung III

Verkehr und Technik

Abteilung IV

Kulturpolitik.

Ich glaube, dass die in dem vorerwähnten Verordnumge=

entwurf enthaltene Bezeichnung der Abteilungen zu knapp

gefasst ist und die eigentlichen Aufgaben der Abteilun=

gon nicht hinreichend zum Ausdruck bringt.

2) Die Gruppe Finans wird ihrer Bedeutung nach unmittel=

bar hinter dor Abteilung Iv, Kulturpolitik, aufzufthren

sein, evtl. wiire sogar in Erwigung zu zichon, sie als

Abteilung zu bezeichnen und als Abteilung V hinter

der Abteilung IV, Kulturpolitik, aufzuführon. Ihre

beiden grosson Aufgabengebiete

1) allgeneine Finanzangelegenhoiten und Protektorats=

haushalt

2) Steuern und Zölle

könnton dio Auebringung als Abteilung an sich rechtfer=

tigon. In den boigefugton nouen Verordnungeentwurf ist

hiervon sunllchet Abotend genomnen, weil immerhin die Gefahz

bestcht
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besteht, dass alsdann weitere Gruppen, wie die Gruppe

Pout und die Gruppe Unterricht und Kultus einen glei=

chen Anspruch erheben könnton.

3) Die Gruppe Hochschulen und Volksbildung ist nicht ale

selbotündige Gruppe auszubringen. An und für sich war

dies uropringlich vorgeschon. Es orscheint praktischer,

das Aufgabengobiet Hochschulon und Volksbildung in der

Abteilung I zu belassen und je nach der Entwieklung

der Verhältnisse entwedor don Kurator gleichzeitig mit

der Leitung dieser Gruppe su betrauen, oder - soweit

dieser in Zulunft den Rektor der Karlsuniversitit untor=

stellt werden sollte - die Gruppe als solche überhaupt

aufzulösen und lediglich ale ein selbotündiges Referat

kleineren Umfange in der Abteilung I bostehen su lassen.

Von diesen Gedankengingen ausgehond, iet der Ent=

wurf fir die Verordnung neu gofaost und in dor Anlage

beigefügt. Es hat sich dabei als praktisch herausges

stellt, nicht nur eine Abindorungoverordnung zu orlase

sen, sondern die gesante Glioderungeverordnung neu zu

fassen.

trith
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über die Gljederung der Behörde des Reichsprotektors

in Böhmen und Mähren

Auf Grund des § 4 der VO über den Aufbau der Verwaltung und

die Deutsche Sicherheitspolizei im Protektorat Böhmen und

Mähren vom 1. September 1939 (RGBl.I S. 1081) und der VO

über das Rechtsetzungsrecht im Protektorat Böhmen und Mähren

vom 7. Juli 1939 (RGBl. I S. 1039) wird im Einvernehmen mit

dem Reichsminister des Innern verordnet :

§1

(1) Die Behörde des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren

wird unter dem Staatssekretär und dem Unterstaatssekretär

in folgende Abteilungen und selbständige Gruppen ge-

gliedert:

Abteilung I

Allgemeine und innere Verwaltung

Abteilung II

Wirtschaft und Arbeit

Abteilung III

Verkehr und Technik

Abteilung IV

Kulturpolitik

Gruppe

Finanz

Gruppe

Justiz

Gruppe .

Unterricht und Kultus

Gruppe

Post

(2) Die Abteilungen werden nach näherer Weisung des Reichs-

protektors in Gruppen und Referate, die selbständigen

Gruppen in Referate gegliedert.

(3) Hinzu treten

a) die Zentralverwaltung

b) der Vertreter des Auswärtigen Amtes.

Die Zentralverwaltung untersteht unmittelbar dem Unter-

staatssekretär. Der Vertreter des Auswärtigen Amtes unter-

steht unmittelbar dem Reichsprotektor.

$$2}$



61a

§ 2

(1) Zur Behörde des Reichsprotektor gehören unter Leitung

des Staatssekretärs als Höheren il- und Polizeiführers:

a) der Befehlshaber der Ordmungspolizei

b) der Befehlshaber der Sicherheitspolizei

(2) Die Gliederung der Arbeitsbereiche des Befehlshabers

der Ordnungspolizei und des Befehlshabers der Sicher-

heitspolizei im einzelnen wird im Erlaßwege geregelt.

(3) Die Bestimmungen des § 4 Satz 1 der Aufbauverordnung

bleiben unberührt.

§ 3

Diese Verordnung tritt mit dem . .

Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Gliederung der

Behörde des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren vom 18.

September 1940 (voBl. des Reichsprotektors in Böhmen und

Mähren 1940 S. 425) außer Kraft.

BTUSUE

HEE

BD0O TPEO

noset man (e)

DSTO TOTALT

PEAOAELDAL VOU POAE-YSONS

edezndnw gaotlowtevfertod
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Der Leiter

der entralverwaltung

Prag, den 17. April 1942.

An Obergruppenführer.

Herr Unterstaatssekretär Dr. von Burgsdorff hatte

mich kurz vor seinen Fortgang beauftragt, eine Neuglie=

derung der Behörde des Reichsprotektors vorzubereiten,

wobei vorzusehen sei, eine Reihe von Gruppen aus den Ab=

teilungen herauszunehnen und selbständig zu machen. Ge=

dacht war dabei an die Gruppen Justiz, Unterricht und

Kultus, Hochschuleng Finanz und Post. Ich habe ihm dar=

aufhin den Entwurf einer Verordnung vorgelegt, die eine

Abänderung der Gliederüngsverordnung vom 18. Septenber

1940 vorsah und in der der Selbstäindigmachung dieser

Gruppen Rechnung getragen war.

Herr Unterotaatsoekretär hat mir diesen Entwurf

dann wieder zugehen lassen und mir anlässlich eines

Vortrags mitgeteilt, dass der Verordnungsentwurf zwar

formell das richtig wiedergäbe, was in Bezug auf die

Ausgliederung der Gruppen beabsichtigt sei, dass ihm

aber die sich aus der Durchführung dieser Massnahmen

ergebende Gliederung der Behörde selbat doch so uer=

winscht erscheine, dass er Gelegenheit nehmen wolle, diese

Angelegenheit noch einmal mit Ihnen, Obergruppenführer,

zur Erörtorung zu bringen. Dariber wnd mit welchom Er=

folge dies geschehen ist, hat er mir eine Mitteilung

nicht mehr zukommen lassen.

Dåe bisherige Gliederung der Behörde in eine Zen=

tralvervaltung und 4 Abteilungen beruht auf der vorerwihn=

ten Verordnung über die Gliederung der Behörde des Reichs=

protektors in Böhmen und Mähren vom 18. September 1940

- Verordnungeblatt d.Reichsprotektors 1940, S. 425 -, die

sich ihrerseits gründet auf den § 4 der Verordnung über

den Aufbau der Verwaltung usv. von 1. September 1939 -

RGBl.S. 1681 - , in dem gesagt ist :
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"Der Reichsprotektor bestimmt die Innere

Gliederung seiner Behörde im Einvernehmen

mit dem Reichsministeriwm des Innern als

Zentralstelle für Böhmen und Mähren."

G

Diese Gliederung hat sich bisher im grossen und

ganzen bewährt, wenngleich zugegeben ist, dass zun minde=

sten in den Abteilungen I und III, zum Teil auch in der

Abteilung II einander wesensfremde Aufgabengeblete zu=

sammengefasst sind.

e

Ich denke bei der Abteilung I insoweit insbeson=

dere an die Gruppe Justis, deren Aufgabengebiet zweifel=

los nicht zur allgemeinen inneren Verwaltung gehört und

bei der Abteilung III an die Gruppe Post, die in den

Berliner Reichsstellen nicht vom Reichsverkehrsministes

riun ressortiert.

Die Zusammenfassung der Vervaltung wnter dem Unter=

stastsselretär machte bei der bisherigen Gliederung die=

sem gegenliber nur die wenigen Abteilungsleiter vorant=

wortlich, Der sicherlich vorhandene Schönheitsfehler

wurde teilweise wieder wettgemacht durch die straffere

Organisation und die dadruch bedingte grössere Stoßkraft.

Die Tendenz einzelner Gruppen, die zum wenigsten latent

vorhanden war, ihre Belange wnabhängig von den Aufgaben

der übrigen Grüppen selbständig durchzuführen, wurde

durch die Koppelung an endere Gruppen bei der Zusammer

fassung in den Abteilungen gehemnt. Deshalb erschien die

Organisation, wenigstens nach den hiesigen Empfindon,

eine bessere zu sein, als z.B, bei den Goneralgouverneur

in Krakau, wo eine grosse Fülle von Gruppen - dort Ab=

teilungen genannt - unmittelber ohne veitere Zusammen=

fassung unter den Staatssekretär gegliedert war.

s0

P

Auf dieser hier stets vertretenen Auffassung beru=

hen wohl auch die Bedenken, die der Unterstaatssekretär

gegen die von mir vorgelegte Neugliederung der Bohörde

geltend machen zu müssen glaubte.

K on

Der Grundgedanke der geplanten Gliederungsände=

rung war der, ggeeniiber den einzeänen Ministerien der

Protektoratsverwaltung kinftig jeweils nur einen Beamten

11156
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des Pührungestabes des Reichsprotektors herauszustellen.
Dieser Beante sollte sein gegenüber
dom Ministerium des Innern
der Leiter dor Abteilung
Verwaltung (I)
dem Ministorium für Wirte
der Leiter dor Abteilung
schaft und Arbeit
Wirtschaft (II)
dom Mnisterium für Vorkehr
der Leiter der Abteilung
und Technik
Verkehr (III)
dem Amt für Volkoaufkilirung
der Leiter dor Abteilung
Kulturpolitik (IV)
dem Justieninistorium
der Leiter dor Gruppe
Justiz (1/9)
dem Hinisteriun für Schulve=
der Leiter der Grupne
zon und Volkakultur
Unterricht und Kultus
(/1)
dem Pinanzminieterium
der Loiter dor Gruppe
Pinanz (II/7).
Darüber kinsus und deshalb im Grunde nicht völlig or=
ganisch var boabsichtigt, die Grupye Hochschulen und die
Gruppe Post solbetindig zu machen. Dae Erotete doowegon, veil
die Gruppe Hochschulen fast ausschliesslich die Überwachung
der deutechen Hochschulen im Protektoret zu betreuen hat, das
Letstere, weil die Postvervaltung auch innerhalb des Minie
steriuns für Verkehr und Technik ein selbetundiges Aufgaben-
gebiet darstellt und wohl auch für die Zukunft eine Verselb
otindigung dieses Gebiets gegenüber dem vorgonannton Ministe=
rium boabsichtigt ist, Aus diesen Gedankengängen heraus, wirde
dor § 1 der Verordnung - übrigons im Einvernehmen mit dom
Minister des Innern alo Zentraletelle für Böhmen und Wihren -
dann folgendermascon zu fassen sein :
(1) Die Behörde des Reichsprotektore in Bühmen und
Mhren vird unter dem Staatsselretär in folgende
Abteilungen und selbatändige Gruppen gegliedert:
Abteilung I
Vorvaltung
Abteilung II
Wirtschaft
Abteilung III
Verkohr
Abteilung IV
Kulturpolitik
Gruppe Justis
Gruppe Unterricht und Kultus
Gruppe Hochschulen und Volksbildung
Gruppe Finenz
Gruppe Post.
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(2) Die Abtellungen werden nach nüherer Weisung

dos Reicheprotektors in Gruppen und Referate,

die selbet indigen Gruppon in Referate goglie=

dert.

Fuhrt man diese Gliederung durch, so ergibt dich,

dass in Zukunft die Notwendigkeit, die Aufgaben zuoammen

zufassen, von den einzelnon Abteilungaleitern zum Zoil

in die vorgesetste Instanz, zur Zoit dom Herrn Staatem

sekrotür, verlagert wird, da dieser alodann nicht mchr

nur die 4 Abteilungeleiter sondern daraüber hinnus auch

noch weitere 5 Gruppenleiter wmittelbar unteretellt be=

kommt. Dass rein schematisch angesehen und zum Teil auch

in der praktischen Arbeit dies gegenüber don bisherigen

Zustand keine Verbesserung daretellt, dürfto nicht here

vorgehoben zu verden brauchen, Ich befürchte auch, daes

einselne Berliner Ressorts ihre Wünsche bei der Behördo

durch o el bs tandige Gruppon vortreton zu

sehon wieder erneut sur Erörterung bringen werden. Ich

denke dabei on das Reichsernihrunganinisteriun, das

Reichsforstant und das Roichearbeiteministeriun, Von

diesen drei linieterien wird sicherlich der Wunsch laut

werden, ihre Gruppe aus der Abteilung II herauszugliedera

Diesen Vinschen konnte bisher mit dem Hinweis bogognot

werden, dass auch andere Reesorts mit ihron Aufgabengce

biet hier Abteilungen zugeteilt wärden, deren einzelne

Gruppen nicht in einen wmittelbaren Vorwaltungosusammen-

hang ständon.

0

Nach meiner Kenntnis iet bisher lediglid den

Reiehspostministeriun gegenüber eine Zusage auf Ausglio=

derung der Gruppe Poet aus der Abteilung Verkehr gomacht

worden. Diese Ausgliedorung liesse sich nach meinon Erache

ten gegentber don anderen Ministerion als Ausnahne mch

durchaus rechtfertigen, veil man anf die besonderen wehre

politiechen Aufgaben der Reichspost und deren notwondige

einheitliche abgesonderte Bohandlung in gesenten Reichs=

gebiet hinweisgn lönnte, Aufgaben, deren abgesondorte Bo=
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arbeitung bei den anderen Ressorts sveifellos nicht in

dem gleichen Masse notwendig erscheint.

Den Entwurf einer Verordnung über die Nougliederung

Die Stellung der Zontralvorvaltung und die des Vere

trotere dos Auoviirtigon Antes, die im Abo. 3 des § 1 der

cliederungovorordnung geregelt lst, sollte nach don Vunsch

des Herrn Unterotaatssekretärs nicht geündert werden. Der

Abs. 3 würde also in der alten Fasoung bestehon bleiben.

Ich bitte mir Gelegenhoit zu einem Vortrag zu geben.

gez. ziebenov.

E0
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2. Verordnung

über die Gliodorung der Bohörde des Reichsproteltors

in Bühmon und Mghron

 *WO4

ee

Auf Grund des § 4 der Vo über den Aufbau der Vervaltung und

die Deutsche Sicherheitepolizei dm Protoktoret Bühmen und

Mhren vom 1. September 1939 (ReBl.I 3.100t) und dor vo über

das Rechtsetsungarecht im Proteltorat Böhmen und Mühron von

7. Juli 1939 (Ronl.I 8.1039) wird im Binvernehmon mit dom

Reichaminieter dos Innem verordnet :

§1

§ 1 der Vo ther dio Gliedorung dor Behörde doo Reloho=

protekrtore in Bühmon und Mthron von 10, Septomber 1940 (voBl.

des Rolchoproteltoro 1940 8. 425) ezhilt in don Aboltzen (1)

und (2) folgonde Fanoung :

(1) Die Bahürde des Roichoprotoltore in Böhmen und

lihren wird unter den Staatssekretär und don Untere

staatsselretir in folgende Abteilungen und selb=

etandige Gruppan geliedert :

Abteilung

I :

Vervaltung

4

II :

Virtochaft

"

IIE

Verkohr

a

 AI

Eulturpolitil

eddn

Justia

Grappe

Unterricht und Kultue

oddnap

Hochochulen und Volkebildung

Gauppe

Mnans

Gmuppe

Poot

(2) Die Abtoilungen verden nach ntherer Woioung des

Reichsprotoktore in Gruppon und Reforate, die

Gelbetindigon Gruppen in Referato gegliedert.

2
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§ 2

§ 3 dor Vo über die Gliederung der Behördo deb Reichge

protoktore in Böhmen und Ihren ven 18. Soptember 1940

wird aufgohoben.

§3

Die V0 tritt nit don 1. 4. 1942 in Kyaft.

wnite

SaeIC
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